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Allgemeine Kundeninformationen
(AKi) giiltig ab 01.04.2021

Gesellschaftsangaben Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G.

Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Registergericht: Amtsgericht Lineburg

Registernummer: HR B 120469
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  DE 116 681 647
Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE19Z27200000118549

Anschrift und Sitz der Gesellschaft: Veerfder Stralle 65/ 67, 29525 Uelzen
(ladungsfahige Anschrift)

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Treiber

Vorstand: Dr. Theo Hdolscher (Vorsitzender)
Imke Brammer-Rahlfs
Bernd Fischer

Hauptgeschaftstatigkeit und Aufsichtsbehorde

Wir, die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G., sind berechtigt, unseren Mitgliedern
(Ihnen) Versicherungsschutz im Bereich der Tier-Kranken- und der Tier-OP-Versicherungen zu gewah-
ren.

Grundlage des Vertrages

Der vollstadndige Vertragsinhalt ergibt sich aus lhrer Angebotsanfrage, dem Versicherungsschein und
den vereinbarten Versicherungsbedingungen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und evtl. mit
Ihnen getroffene Zusatzvereinbarungen.

Schriftwechsel
Anzeigen und Erklarungen von lhnen und uns sind in Textform abzugeben.

Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt zustande, indem Sie unser Angebot annehmen, das wir [hnen mit unserem Ver-
sicherungsschein unterbreiten. Die Annahme unseres Angebots geschieht, indem Sie den Beitrag
rechtzeitig bezahlen.

Beginn des Vertrages
Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst- oder Ein-
malbeitrag rechtzeitig bezahlt wird.

*  Wartezeit
Verschiebt sich der Versicherungsbeginn, weil Sie den Erst- oder Einmalbeitrag zu spat bezahlen,
so verschiebt sich auch die Wartezeit entsprechend, aul3er Sie haben die Nichtzahlung nicht zu
vertreten.

* Ricktrittsrecht
Solange Sie die Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags nicht veranlasst haben, kdnnen wir vom
Vertrag zurucktreten, aulRer Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Angaben zur Beitragszahlung
Sie kénnen die Beitrédge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich
oder jahrlich im Voraus zahlen. Kurzfristige Vertrdge werden per Einmalbeitrag bezahilt.
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e Erst- oder Einmalbeitrag:
Ihre Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zu-
gang des Versicherungsscheins erfolgt.

* Folgebeitrag:
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem in der Beitragslbersicht / in der Rechnung
genannten Zeitpunkt (Falligkeit) gezahlt ist.

* SEPA-Lastschriftverfahren:
Haben Sie mit uns vereinbart, dass wir den Beitrag von Ilhrem Konto einziehen, gilt die
Zahlung des Erstbeitrags / des Folgebeitrags als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in der
Beitragstibersicht angegebenen Falligkeit eingezogen werden kann und Sie einer berechtig-
ten Einziehung nicht widersprechen.
Konnten wir den falligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht einziehen, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig erfolgt, wenn Sie den Beitrag sofort nach einer von uns ibersandten
Zahlungsaufforderung Uberweisen.

Gesamtbeitrag
Wie hoch Ihr Beitrag ist, kdnnen Sie Ihrer Beitragstibersicht und lhrem Versicherungsschein entneh-
men. Der Beitrag enthalt die gesetzliche Versicherungssteuer.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Anspriiche gegen uns als Versicherer kdnnen Sie vor dem Gericht an lhrem Wohnort bzw. gewdhnli-
chen Aufenthaltsort oder vor dem Gericht, in dessen Bezirk unser Sitz liegt, geltend machen.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist deutsch.

Beschwerdestellen / Aufsichtsbehorde / Streitbeilegung
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einen Grund zur Beschwerde haben, wenden Sie
sich bitte an:
* Uelzener Beschwerdemanagement
Vorstand der Uelzener Allgemeinen Versicherungs-Gesellschaft a.G.
Postfach 21 63, 29511 Uelzen
E-Mail: vorstand@uelzener.de
* Aufsichtsbehérde
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Postfach 13 08, 53003 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
e Ombudsmann
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
e  Online-Streitbeilegung der Europaischen Union
Haben Sie als Verbraucher*in den Vertrag elektronisch — beispielsweise Uber eine Internet-
seite oder per E-Mail — geschlossen, kdnnen Sie fir lhre Beschwerde auch die Plattform zur
Online-Streitbeilegung der Europaischen Union (Online Dispute Resolution, ODR) nutzen:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ihre Beschwerde wird dann Uber die Plattform fur au3ergerichtliche Online-Streitbeilegung
dem Versicherungsombudsmann e.V. weitergeleitet.
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Allgemeine Bedingungen der Uelzener fiir Tier-
Lebensversicherungen 2023 (ABTV23) giiltig ab 07.02.2023

Ubersicht:

Vertragsparteien, Schriftwechsel

Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss

Félligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungsschutzes
Vertragslaufzeit, Kiindigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung
Leistungsfall:

Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der Leistung, Subsidiaritat
Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel

Bedingungsgarantien

Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkiindigung

apRowbN=

N

1. Vertragsparteien, Schriftwechsel

1.1 Vertragsparteien

* Sie
Sie sind unser Kunde. Das Gesetz nennt Sie ,Versicherungsnehmer®.
o Wir

Wir sind die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. und — nach dem Gesetz —
der ,Versicherer*.

e Versichertes Tier
Versichert ist das im Versicherungsschein namentlich genannte Tier.

* Rechtsnachfolger
Alle fir Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruch-
steller entsprechend anzuwenden.

1.2 Schriftwechsel
Anzeigen und Erklarungen von lhnen und uns sind in Textform abzugeben.

2. Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss

2.1 Richtigkeit und Volistandigkeit der Angaben
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Angebotsanfrage verpflichtet, alle lnnen bekannten gefahrerheb-
lichen Umstande, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemaf und vollstéandig
anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umsténde, die fir unsere Entscheidung, den Vertrag tber-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schlief3en, erheblich sind.
Haben wir im Anschluss, vor Abgabe eines Angebots, weitere Fragen, missen Sie uns diese
ebenfalls wahrheitsgemaf beantworten.

2.2 Rechtsfolgen bei Verletzung der Anzeigepflicht
Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der
Anzeigepflicht
» vom Vertrag zurlcktreten,
» den Vertrag kundigen,
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2.3

» den Vertrag andern oder
» den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten kénnen.

¢ Riicktritt und Leistungsfreiheit

Verletzen Sie lhre Anzeigepflicht, kdnnen wir vom Vertrag zurticktreten. In diesem Fall besteht
auch fur die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. Unser Ricktrittsrecht besteht nicht, wenn
weder eine vorsatzliche noch eine grob fahrlassige Anzeigepflichtverletzung vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Treten wir nach Eintritt des Leistungsfalls zurtick, bleiben wir zur Leistung verpflichtet, wenn die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand bezieht, der

» weder flr den Eintritt noch fir die Feststellung des Leistungsfalles oder

» flr die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich war.

Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

¢ Kiindigung

Wenn unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil Sie lhre Anzeigepflicht weder vorsatzlich
noch grob fahrlassig verletzt haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen.

Wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstande zu
anderen Bedingungen geschlossen hatten, entfallt unser Kiindigungsrecht.

¢ Vertragsanderung

Koénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten gefahrerheblichen Umstande zu anderen Bedingungen geschlossen hatten, so werden
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieRen wir die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, so kdnnen Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertrags-
anderung haben wir Sie auf Ihr Kiindigungsrecht hinzuweisen.

¢ Anfechtung
Wir kdnnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrags
durch unrichtige oder unvollstandige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist.

Frist und Form fiir die Ausiibung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Klindigung oder zur Vertragsanderung durfen wir nur innerhalb
eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangen.
Dabei informieren wir Sie tUber die Umstande, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Innerhalb der
Monatsfrist diirfen wir auch nachtraglich weitere Umstande nach deren Kenntniserlangung zur
Begriindung unserer Erklarung angeben.

» Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung enden finf Jahre
nach Abschluss des Vertrages bzw. einer Vertragsanderung. Falls Sie die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt haben, betragt die Frist zehn Jahre. Ist der Leistungsfall vor
Ablauf dieser Fristen eingetreten, kdnnen wir die Rechte auch noch nach Ablauf der Fristen
geltend machen.

* Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung sind ausgeschlossen,
wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

» Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung entfallen, wenn wir
Sie nicht durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen haben.
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Falligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungs-
schutzes

Falligkeit

Den Erst- oder Einmalbeitrag missen Sie unverziglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang
des Versicherungsscheins bezahlen. Haben wir eine Ratenzahlung vereinbart, so gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des Jahresbeitrags.

Art der Beitragszahlung

Sie kénnen die Beitrage entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich

oder jahrlich im Voraus zahlen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

» Der Mindestbeitrag je Falligkeit betragt 20,00 €.

» Eine monatliche und vierteljahrliche Zahlung bieten wir nur in Verbindung mit dem SEPA-Last-
schriftverfahren an.

Beginn des Vertrages/Erst- oder Einmalbeitrag

Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst- oder
Einmalbeitrag rechtzeitig bezahlt wird. Zahlen Sie nicht rechtzeitig oder kann die vereinbarte
Abbuchung des Beitrags nicht durchgefiihrt werden, beginnt der Vertrag und damit die Wartezeit
erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Folgebeitrage
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn Sie diesen zu dem in der Beitrags-
Ubersicht/Rechnung genannten Zeitpunkt (Falligkeit) bezahlen.

Wenn Sie den Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, dirfen wir Sie auf lhre Kosten in Textform zur
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 14 Tage betragen muss
(Mahnung). Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die riickstandigen Betrage des
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweisen.

Fir einen Leistungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfallt oder vermindert
sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Leistungsfalls noch mit der Zahlung
in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Kiindigung bei nicht rechtzeitig gezahltem Folgebeitrag

Zahlen Sie den geschuldeten Beitrag nicht innerhalb der 14-tagigen Zahlungsfrist, kbnnen wir
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Diese Kiindigung kénnen wir bereits mit der
Fristsetzung erklaren; so wird diese automatisch wirksam, wenn Sie bei Ablauf der Frist noch
immer mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf weisen wir Sie in der Mahnung ausdrtcklich hin.

Die Kiuindigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach der Kiindigung den an-
gemahnten Beitrag inkl. aller Zinsen und Kosten bezahlen. Erst ab diesem Zeitpunkt haben Sie
wieder Versicherungsschutz.

Kosten aufgrund Nichtzahlung des Beitrags

Kosten fur Ricklaufer aus dem SEPA-Lastschriftverfahren (Ricklastschriften) werden lhnen in
Rechnung gestellt, wobei sich die Hohe der Kosten nach den Kosten der bezogenen Bank richtet.
Weiterhin gehen jegliche Mahngeblhren und andere Inkassokosten zu lhren Lasten.

Anderung der Zahlungsart bei fehlgeschlagenen Abbuchungsversuchen

Wenn Sie eine fehlgeschlagene Zahlung zu vertreten haben, beispielsweise bei einem Wider-
spruch der Zahlung oder einem nicht gedeckten Konto, kdnnen wir fiir kiinftige Zahlungen eine
andere Zahlungsart und/oder Zahlungsweise bestimmen.

Vertragslaufzeit, Kiindigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung

Vertragslaufzeit
Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der
Vertrag endet nach Ablauf des im Versicherungsscheins angegebenen Zeitraums, ohne dass dies
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5.2

einer Kiindigung bedarf. Unabhangig davon endet der Vertrag spatestens zur Hauptfalligkeit des
Jahres, in dem das versicherte Tier seinen 22. Geburtstag hat.

Der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit endet spatestens zur Hauptfalligkeit des Jahres, in dem
das versicherte Tier seinen 18. Geburtstag hat.

lhr Kiindigungsrecht

Sie kdnnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat erstmalig zum Ablauf des
ersten Versicherungsjahres in Textform kiindigen. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres
kénnen Sie den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ablauf jedes weiteren
Monats in Textform kiindigen.

Wartezeit

Ist eine Wartezeit vereinbart, bedeutet das, Sie haben frihestens nach Ablauf dieser Wartezeit
Versicherungsschutz. Die Wartezeit zahlt ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Andert
sich der Versicherungsbeginn, beispielsweise weil Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen,
verschiebt sich die Wartezeit entsprechend.

Kiindigung wahrend der Wartezeit

Wir haben das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kiindigen, wenn Ihr Tier innerhalb
der Wartezeit erkrankt oder verunfallt. Unsere Kiindigung muss innerhalb eines Monats nach
Eingang der Anzeige ausgesprochen werden und beschrankt sich auf das erkrankte/verunfallte
Tier. Bereits gezahlte Beitrage erhalten Sie zeitanteilig zurlck.

Beendigung des Vertrags aufgrund von VerauBerung des versicherten Tieres

Scheidet |hr Tier aus Inrem Gewahrsam dauerhaft aus, insbesondere bei Verauflierung, so endet
der Vertrag spatestens an dem Tag, an dem Sie uns Uber die Veraulierung oder die dauerhafte
Abgabe lhres versicherten Tieres informieren. Wir erstatten lhnen die Beitrage, die Sie tGber den
Beendigungszeitraum hinaus gezahlt haben.

Interessenwegfall

Bei Eintritt des Leistungsfalls (Tod/Nottétung) scheidet Ihr Tier aus dem Versicherungsvertrag aus
und der Versicherungsvertrag endet. Ist dauernde Unbrauchbarkeit versichert, scheidet Ihr Tier
bereits beim Leistungsfall dauernde Unbrauchbarkeit aus dem Versicherungsvertrag aus und der
Versicherungsvertrag endet. Damit scheidet ein Leistungsfall (Tod/Nottétung) aus, sofern bei einem
Tier, bei dem dauernde Unbrauchbarkeit versichert ist, der Leistungsfall dauernde Unbrauchbarkeit
eingetreten ist.

Ist dauernde Unbrauchbarkeit versichert und tritt der Leistungsfall (Tod/Nottétung) an der mitver-
sicherten Leibesfrucht-Versicherung ein, wird der Versicherungsvertrag fortgefiihrt.

Der Versicherungsvertrag wird auch fortgeflihrt, wenn ein abhandengekommenes Tier spater wieder
in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers gelangt; eine gezahlte Entschadigung ist zuriick-
zuzahlen.

Leistungsfall: Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der
Leistung, Subsidiaritat

Pflichten vor einem Leistungsfall

Besteht eine weitere Lebens-Versicherung fir lhr versichertes Tier bei einem anderen Versicherer
oder wird eine zusatzliche Lebens-Versicherung fir Ihr versichertes Tier nach Abschluss dieses
Vertrages bei einem anderen Versicherer abgeschlossen, miissen Sie uns hierliber unverziglich
informieren (Name der Gesellschaft, Versicherungsscheinnummer und Art des Vertrages).

Sie missen vor Eintritt eines Leistungsfalls alle MaRnahmen zur tierart-, tierschutz- und rassege-
rechten Unterbringung sowie Versorgung lhres versicherten Tieres mit Futter und Wasser ergreifen.

Pflichten nach einem Leistungsfall

Einen Leistungsfall missen Sie uns unverziiglich anzeigen. Wir benétigen Auskinfte von lhnen,
die zur Feststellung des Leistungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich
sind. Auch kdnnen Untersuchungen iber Ursache und Héhe des Schadens und tber den Umfang
der Entschadigungspflicht erforderlich sein. In diesen Fallen sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen.
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8.1

8.2

Sie sind verpflichtet, uns dazu jede dienliche Auskunft zu erteilen und von uns angeforderte Belege
auf lhre Kosten beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann.

Folgen von Pflichtverletzungen

Wenn Sie eine Pflicht vorsatzlich verletzen, erbringen wir keine Leistung. Verletzen Sie eine Pflicht
grob fahrlassig, kiirzen wir die Leistung in dem Verhaltnis, das der Schwere des Verschuldens
entspricht.

Es bleibt bei der vollstandigen Leistung, wenn Sie nachweisen, dass

» Sie die Pflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt haben oder

» die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Leistungsfalls noch fiir
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursachlich war.

Wenn Sie uns arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von
Bedeutung sind, tauschen oder zu tduschen versuchen, leisten wir nicht.

Zahlung der Leistung
Wir erbringen unsere Leistungen, wenn unsere Feststellungen zum Grund und zur Héhe unserer
Leistungspflicht abgeschlossen sind.

Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Anspriiche gegen uns als Versicherer kdnnen Sie vor dem Gericht an lhrem Wohnort bzw.
gewohnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Gericht, in dessen Bezirk unser Sitz liegt, geltend
machen.

Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen. Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Européischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Bedingungsgarantien

Innovationsgarantie fiir kiinftige Bedingungsverbesserungen

Werden die Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen ausschlielich zu lhrem Vorteil und
ohne Mehrbeitrag gedndert, gelten die verbesserten Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch fur
diesen Versicherungsvertrag.

Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkiindigung

Priifung der Beitrage

Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Beitrage flir bestehende Versicherungen regelmalig zu
Uberprifen. Danach wird entschieden, ob:

» die Beitrage beibehalten werden konnen;

* eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Verpflichtungen aus den Vertragen dauerhaft erfillt
werden kdnnen. Des Weiteren soll die Tarifierung risikogerecht sein.

Anpassung des Beitrags

Ergibt die Prifung eine Veranderung von mindestens 3,5 % der Beitrage (Bagatellgrenze), gelten
folgende Regeln:

* im Falle einer Steigerung sind wir berechtigt,

* im Falle einer Verminderung sind wir verpflichtet,

die Beitrage flr die bestehenden Vertrage anzupassen. Wird eine Veranderung von weniger als
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3,5% der Beitrage festgestellt, werden die Beitrage nicht angepasst. Ergibt die Uberpriifung eine
Veranderung von mehr als 10 % der Beitrage, wird die Anpassung des Beitrags auf 10 % begrenzt.

Der geanderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der Anderung geltenden Tarifbeitrag fiir neu abge-
schlossene Versicherungsvertrage mit gleichen Versicherungsbedingungen, Tarifmerkmalen und
gleichem Deckungsumfang nicht Gibersteigen.

8.3 Wirksamwerden der Anpassung
Die Anpassung des Beitrags wird ab Beginn des nachsten Versicherungsjahres wirksam. Wir
werden lhnen die Anpassung spatestens einen Monat vor der Falligkeit mitteilen. In dieser Mitteilung
werden wir auch den alten und neuen Beitrag gegenuberstellen.

8.4 Recht auf Sonderkiindigung bei Erhohung des Beitrags
Erhohen wir die Beitrage, kdnnen Sie den Vertrag kiindigen. Dafiir haben Sie eine Frist von einem
Monat. Die Frist beginnt, sobald Ihnen die Information Gber die Erhéhung des Beitrags zugegangen
ist. Die Kiindigung wirkt sofort, friihestens jedoch, wenn der hohere Beitrag wirksam wird. Wir haben
Sie in der Mitteilung auf Ihr Sonderkiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spa-
testens einen Monat, bevor die Erhéhung der Beitrage wirksam wird, zugehen.
Eine Erhéhung der Versicherungssteuer begriindet kein Sonderkiindigungsrecht.
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Bedingungen der Uelzener fiir die Tier-Lebensversicherung Pferd
basis (BTLPfB) giiltig ab 07.02.2023

Ubersicht:

1.

Versicherbare und versicherte Pferde, Versicherungssumme, Erstattung, Wartezeit, Grund-
satz, Gefahrerh6hung

2. Leistungsumfang

3. Nicht versicherbare Leistungen

4. Baustein dauernde Unbrauchbarkeit (sofern vertraglich vereinbart)

5. Besondere Verwirkungsgriinde

6. Geltungsbereich

7. Definitionen

1. Versicherbare und versicherte Pferde, Versicherungssumme, Erstattung,
Wartezeit, Grundsatz, Gefahrerhohung

1.1 Versicherbare und versicherte Pferde

Versicherbar sind gesunde Pferde ab dem achten Lebenstag ohne vorvertraglich bekannte Fehl-

entwicklungen und/oder Erkrankungen. Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete

und versicherbare Pferd.
1.2 Versicherungssumme

* Die Versicherungssumme darf zum Antragszeitpunkt maximal dem aktuellen Marktwert Ihres
Pferdes entsprechen.

» Der Versicherer und der Versicherungsnehmer kénnen die Versicherungssumme durch einseitige
Erklarung mit sofortiger Wirkung herabsetzen, wenn sie nachweislich zu hoch ist (§ 74 VVG).
Der Beitrag wird aus der herabgesetzten Versicherungssumme berechnet.

» Die Versicherungssumme kann nach Prufung einvernehmlich erhéht werden. Voraussetzung ist,
dass ein Nachweis Uber die Wertsteigerung vorliegt. Sofern die Versicherungssumme erhéht
wird, werden auf Verlangen des Versicherers zur Priifung eines moéglichen Versicherungsschutzes
ein neues tierarztliches Untersuchungsprotokoll und/oder Réntgenbilder bendtigt. Der Beitrag
fur die gesamte Versicherungssumme wird nach dem neuen Tarifbeitragssatz errechnet.

1.3 Erstattung

Die Versicherungsleistung im basis - Tarif betragt 100 % der vereinbarten Versicherungssumme.

Die Erstattung kann nicht die zum Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls vereinbarte Versiche-

rungssumme Ubersteigen.

1.4 Wartezeit

Die Wartezeit betragt drei Tage ab dem Versicherungsbeginn.

Bei Vertragsanderungen oder Vertragserweiterungen gilt die Wartezeit fir den hinzukommenden

Teil des Versicherungsschutzes.

1.5 Grundsatz

Als Nachweis zum Gesundheitszustand des zu versichernden Pferdes dirfen wir auf Ihre Kosten

Behandlungsubersichten, Karteikartenausztige, Rontgenbilder oder ein tierarztliches Gutachten

verlangen.

Uelzener Allgemeine Tel. 0581 8070-0 Vorstand: Amtsgericht Lineburg HRB 120469 Commerzbank AG

Versicherungs- Fax 0581 8070-248 Imke Brammer-Rahlfs (Vorsitzende) USt-IdNr.: DE 116 681 647 IBAN: DE80 2584 0048 0569 0334 00
Gesellschaft a.G. www.uelzener.de Bernd Fischer (Stv.), Joachim Unger StNr.: 47 207 00011 BIC: COBADEFF249
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1.6 Gefahrerh6hung

2,

Sie durfen nach Abgabe lhrer Angebotsanfrage ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahr-
erhéhung vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte gestatten. Erkennen Sie nachtraglich,
dass eine von lhnen vorgenommene oder gestattete Veranderung eine Gefahrerhéhung darstellt,
mussen Sie uns dies unverzlglich anzeigen. Tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrags eine
Gefahrerhohung ein, missen Sie uns das unverziglich nach Kenntnis anzeigen.

» Eine ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene oder gestattete Gefahrerhéhung
berechtigt uns, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Unsere Kiindigung muss spatestens einen
Monat nach dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem wir von der Gefahrerh6hung Kenntnis erlangt
haben. Haben Sie die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt, kbnnen Sie der
fristlosen Kiindigung widersprechen. In diesem Fall wird die Kiindigung erst einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Eine unabhangig von lhrem Willen eingetretene Gefahrerhéhung
berechtigt uns, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kiindigen. Die Kiindigung muss spatestens einen Monat nach dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem
wir von der Gefahrerhdhung Kenntnis erlangt haben. Wird eine nachtraglich angezeigte héhere
Gefahr nicht Glbernommen, kénnen wir den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Anzeige fristlos kiindigen. Die Kiindigung wird mit Zugang wirksam. Wir haben
kein Kiindigungsrecht, wenn zum Zeitpunkt der Kiindigung der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor Gefahrerh6hung bestand.

» Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn:

» Sie die Gefahrerh6hung ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommen oder gestattet
haben und der Leistungsfall nach Gefahrerhéhung eintritt;

» Sie eine nachtraglich als Gefahrerhéhung erkannte Veranderung nicht unverziglich anzeigt
haben und zwischen dem Leistungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige héatte erfolgen
mussen, mehr als ein Monat liegt;

» Sie eine unabhangig von lhrem Willen eingetretene Gefahrerh6hung nicht unverzuglich
angezeigt haben und zwischen dem Leistungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige
hatte erfolgen mussen, mehr als ein Monat liegt.

Wir kénnen den Versicherungsschutz nicht verweigern, wenn:

» Sie die vorherige Zustimmung zur Gefahrerh6hung unverschuldet nicht eingeholt haben;

* uns die Gefahrerhhung zum Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls bekannt war;

» zum Zeitpunkt des Leistungsfalls unsere Kiindigungsfrist abgelaufen ist und wir nicht gekiindigt
haben oder

» die Erhdéhung der Gefahr weder Einfluss auf den Eintritt des Leistungsfalls noch auf den Um-
fang unserer Leistung gehabt hat.

Wird eine nachtraglich angezeigte hohere Gefahr nur fir einen héheren Beitrag Gibernommen, haben
wir auf diesen Beitrag vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch. Im Fall der
Beitragserhéhung um mehr als 10 % kdnnen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Eingang unserer Mitteilung kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
bei uns wirksam.

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn:

* sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat;

» nach den Umstanden als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhaltnis durch
die Gefahrerhéhung nicht berthrt werden soll.

Als Gefahrerhéhung gilt es insbesondere, wenn sich die Verwendungsart oder die Haltungsweise
des versicherten Pferdes andert.

Leistungsumfang

2.1 Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

» Krankheit oder Unfall wahrend des Transports innerhalb Europas inkl. Transportmittelunfall
(kein Luft- oder Seetransport), wenn der Tod durch den Transport verursacht wird;

« Unfall, sofern der Tod kausal innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall eintritt;

»  Wolfsriss oder Abschlachten in diebischer Absicht oder durch den Pferderipper, wenn dies bei
der Polizei angezeigt wurde;

» Brand, Blitzschlag oder Explosion, sofern diese unmittelbar auf das versicherte Pferd einwirken;

» Trachtigkeit und Geburt;
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2.2

23

3.1

3.2

3.3

41

4.2

4.3

» Sterilisation oder Kastration, sofern diese von einem Tierarzt durchgefihrt wurde.
Die Versicherung umfasst Diebstahl oder Raub, wenn dies bei der Polizei angezeigt wurde.

Dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd (gem. Ziffer 4), sofern Sie den Baustein
dauernde Unbrauchbarkeit versichert haben.

Nicht versicherbare Leistungen

Sie haben keinen Leistungsanspruch fiir Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

» Krankheit (sofern nicht Gber Ziffer 2.1 abgedeckt), Alter oder anzeigepflichtigen Tierseuchen;

» Unfall (sofern nicht tber Ziffer 2.1 abgedeckt);

« Mangeln und Krankheiten, die vor und wahrend des Abschlusses der Versicherung bekannt
sind oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten, einschlief3lich unbekannter angeborener Fehlent-
wicklungen;

» Folgen von Erkrankungen und Unféllen, die nach Beendigung des Vertrages auftreten;

+ Erdbeben, Uberschwemmungen, hoheitlichen Eingriffen, Kriegsereignissen jeder Art, Kern-
energie, inneren Unruhen, Streik oder Aussperrung.

Fir die dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd besteht kein Leistungsanspruch,
sofern Sie nicht den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert haben.

Fir eine Schlachtung/Tétung aus wirtschaftlichen Griinden besteht kein Leistungsanspruch.

Baustein dauernde Unbrauchbarkeit (sofern vertraglich vereinbart)

Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, besteht Versicherungsschutz, wenn
das versicherte Pferd als Reit-, Fahr- und/oder Zuchtpferd dauernd unbrauchbar wird.

* Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches nicht mehr zum Reiten und/oder zum Fahren
und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

» Versicherungsschutz besteht nur, wenn die dauernde Unbrauchbarkeit durch Krankheit oder
durch einen Unfall hervorgerufen worden ist sowie bei Zuchtstuten zuséatzlich durch Trachtigkeit
oder Geburt.

» Die dauernde Unbrauchbarkeit muss von einem Tierarzt auf Ihre Kosten diagnostiziert und uns
zumindest in Textform bestatigt werden. Des Weiteren wird fur die Feststellung der dauernden
Unbrauchbarkeit ein Krankenbericht (vom Tierarzt auszuflllen) und ein Schadenbericht (von
Ihnen auszufillen) bendtigt. Die Kosten hierfur tragen Sie.

» Zuchtuntauglich sind deck- und/oder befruchtungsunfahige Hengste sowie unfruchtbare Stuten.
» Bei Zuchthengsten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich

mindestens einmal erfolgreich gedeckt und befruchtet haben;
» Bei Zuchtstuten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich mindes-
tens einmal normal gefohlt haben.

» Die Versicherungsleistung des Bausteins dauernde Unbrauchbarkeit betragt 90 % der verein-
barten Versicherungssumme

Ist der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, ist die Leibesfrucht der versicherten
austragenden Stute mitversichert. Die Versicherung der Leibesfrucht umfasst den Tod (Veren-
den, Nottétung) ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis sieben Tage nach der Geburt infolge
von Totgeburt, Unfall, Brand und Blitzschlag. Dies gilt fr maximal zwei Leistungsfalle wahrend der
Vertragslaufzeit. Mitversichert gelten auch der Raub sowie der Diebstahl der Leibesfrucht.

» Die Versicherungsleistung betragt 10 % der fir das versicherte Pferd vereinbarten Versiche-
rungssumme.

* Nach zwei entschadigten Leistungsfallen endet der Versicherungsschutz fur Leibesfrichte.
Der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit bleibt in diesem Fall weiterhin bestehen. Der Beitrag
verandert sich dadurch nicht.

» Das Anwachsen des Embryos ist nicht versichert.

Nicht versichert ist die dauernde Unbrauchbarkeit durch/aufgrund:
* Natdrliche oder anerzogene Verhaltensweisen;
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7.1

7.2

7.3

7.4

» Alter, Bosartigkeit, Koppen oder Weben, Statigkeit;

» Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang;

« anderer Ursachen als Krankheit, Unfall oder Trachtigkeit/ Geburt bei Zuchtstuten;

» Mangel und Krankheiten, die vor und wahrend des Abschlusses der Versicherung bekannt
sind oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten;

» Folgen von Erkrankungen und Unfallen, die nach Beendigung des Vertrages auftreten;

* Erdbeben, innere Unruhe, Streik oder Aussperrung.

Besondere Verwirkungsgriinde
Es besteht keine Leistungspflicht aus folgenden besonderen Griinden:

» Vorséatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Leistungsfalls:
» FaOhrt der Versicherungsnehmer den Leistungsfall vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer
von der Entschadigungspflicht frei.
 Fihrt der Versicherungsnehmer den Leistungsfall grob fahrlassig herbei, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

* Arglistige Tauschung nach Eintritt des Leistungsfalls:

* Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherer arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die H6he der Entschadigung
von Bedeutung sind, tduscht oder zu tauschen versucht.

+ Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges Strafurteil gegen
den Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen fir die Leistungsfreiheit als bewiesen.

Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt fiir Leistungsfélle innerhalb Europas, sofern der Hauptwohnsitz des
Versicherungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

Definitionen

Dauernde Unbrauchbarkeit
Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, besteht Versicherungsschutz,
wenn das versicherte Pferd als Reit-, Fahr- und/oder Zuchtpferd dauernd unbrauchbar wird.

» Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches nicht mehr zum Reiten und/oder zum Fahren
und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

» \Versicherungsschutz besteht nur, wenn die dauernde Unbrauchbarkeit durch Krankheit oder
durch einen Unfall hervorgerufen worden ist sowie bei Zuchtstuten zusatzlich durch Trachtigkeit
oder Geburt.

» Die dauernde Unbrauchbarkeit muss von einem Tierarzt auf Ihre Kosten diagnostiziert und uns
zumindest in Textform bestatigt werden. Des Weiteren wird fir die Feststellung der dauernden
Unbrauchbarkeit ein Krankenbericht (vom Tierarzt auszufillen) und ein Schadenbericht (von
Ihnen auszufiillen) benétigt. Die Kosten hierflr tragen Sie.

» Zuchtuntauglich sind deck- und/oder befruchtungsunfahige Hengste sowie unfruchtbare Stuten.
» Bei Zuchthengsten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich

mindestens einmal erfolgreich gedeckt und befruchtet haben;
* bei Zuchtstuten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich mindes-
tens einmal normal gefohlt haben.

Fahrpferd
Ein Fahrpferd ist ein Pferd, das hauptsachlich zum Fahren eingesetzt wird unabhangig davon, ob
es auf Turnieren vorgestellt wird.

Kastration/Sterilisation
Kastration/Sterilisation ist das chirurgische Entfernen der Hoden/Eierstocke lhres versicherten Pferdes.

Krankheit
Krankheit ist eine unvorhersehbare Veranderung des Gesundheitszustands lhres versicherten Pferdes.
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7.5 Leibesfrucht
Als Leibesfrucht gilt der Fétus ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis sieben Tage nach der Geburt.

7.6 Leistungsfall

Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

» Krankheit oder Unfall wahrend des Transports innerhalb Europas inkl. Transportmittelunfall
(kein Luft- oder Seetransport), wenn der Tod durch den Transport verursacht wird;

» Unfall, sofern der Tod kausal innerhalb von 48 Stunden nach dem Unfall eintritt;

»  Wolfsriss oder Abschlachten in diebischer Absicht oder durch den Pferderipper, wenn dies bei
der Polizei angezeigt wurde;

» Brand, Blitzschlag oder Explosion, sofern diese unmittelbar auf das versicherte Pferd einwirken;

» Trachtigkeit und Geburt;

» Sterilisation oder Kastration, sofern diese von einem Tierarzt durchgefihrt wurde.

Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, ist die dauernde Unbrauchbarkeit
des versicherten Tieres als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd eingeschlossen.

» Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches durch Krankheit oder Unfall dauerhaft nicht mehr
zum Reiten und/oder zum Fahren und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

» Mitversichert ist die Leibesfrucht der versicherten austragenden Stute. Die Versicherung
der Leibesfrucht umfasst Tod (Verenden, Nottétung) ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis
sieben Tage nach der Geburt infolge von Totgeburt, Unfall, Brand und Blitzschlag. Dies gilt fur
maximal zwei Leistungsfalle wahrend der Vertragslaufzeit. Mitversichert gelten auch der Raub
sowie der Diebstahl der Leibesfrucht.

Der Leistungsfall muss eingetreten sein nach Beginn des Versicherungsschutzes, nach Ablauf
der Wartezeit und vor Ende des Vertrages.

7.7 Nottotung
Eine Nottétung liegt vor, wenn der Leidenszustand lhres Pferdes durch bewahrte tierarztliche
Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod lhres Pferdes als Folge des Leidens-
zustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.

» Der Versicherungsnehmer darf eine Nottétung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
es sei denn, dass die Erklarung des Versicherers nicht abgewartet werden kann.

» Ist durch das in Textform verfasste Gutachten des Tierarztes vor der Tétung festgestellt,
dass die Toétung notwendig ist und die Erklarung des Versicherers nicht abgewartet werden
kann, so muss der Versicherer die Feststellung gegen sich gelten lassen.

» Ist entgegen der Vorschrift eine Nottétung erfolgt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung befreit.

7.8 Reitpferd
Ein Reitpferd ist ein Pferd, das hauptsachlich zum Reiten eingesetzt wird unabhangig davon, ob
es auf Turnieren vorgestellt wird.

7.9 Transport
Der Transport ist die Beférderung lhres versicherten Pferdes mit geeigneten Fahrzeugen. Ausge-
nommen davon sind Flug- und Seetransporte.

7.10 Trachtigkeit
Trachtigkeit bezeichnet das Austragen der Nachkommen in der Gebarmutter Ihres versicherten
Pferdes.

7.11 Unfall
Unfall ist ein ungeplantes Ereignis, das plétzlich von aullen auf den Korper lhres versicherten
Pferdes einwirkt und den Tod oder - sofern vereinbart - die dauerhafte Unbrauchbarkeit lhres
Pferdes nach sich zieht.

7.12 Zuchtpferd

Ein Zuchtpferd ist ein fortpflanzungsfahiges Pferd, das unter Einhaltung der zuchthygienischen
Vorgaben hauptsachlich zur Zucht eingesetzt wird.
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Allgemeine Bedingungen der Uelzener fiir Tier-
Lebensversicherungen 2023 (ABTV23) giiltig ab 07.02.2023

Ubersicht:

Vertragsparteien, Schriftwechsel

Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss

Félligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungsschutzes
Vertragslaufzeit, Kiindigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung
Leistungsfall:

Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der Leistung, Subsidiaritat
Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel

Bedingungsgarantien

Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkiindigung

apRowbN=

N

1. Vertragsparteien, Schriftwechsel

1.1 Vertragsparteien

* Sie
Sie sind unser Kunde. Das Gesetz nennt Sie ,Versicherungsnehmer®.
o Wir

Wir sind die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. und — nach dem Gesetz —
der ,Versicherer*.

e Versichertes Tier
Versichert ist das im Versicherungsschein namentlich genannte Tier.

* Rechtsnachfolger
Alle fir Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruch-
steller entsprechend anzuwenden.

1.2 Schriftwechsel
Anzeigen und Erklarungen von lhnen und uns sind in Textform abzugeben.

2. Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss

2.1 Richtigkeit und Volistandigkeit der Angaben
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Angebotsanfrage verpflichtet, alle lnnen bekannten gefahrerheb-
lichen Umstande, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemaf und vollstéandig
anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umsténde, die fir unsere Entscheidung, den Vertrag tber-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schlief3en, erheblich sind.
Haben wir im Anschluss, vor Abgabe eines Angebots, weitere Fragen, missen Sie uns diese
ebenfalls wahrheitsgemaf beantworten.

2.2 Rechtsfolgen bei Verletzung der Anzeigepflicht
Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der
Anzeigepflicht
» vom Vertrag zurlcktreten,
» den Vertrag kundigen,
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2.3

» den Vertrag andern oder
» den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten kénnen.

¢ Riicktritt und Leistungsfreiheit

Verletzen Sie lhre Anzeigepflicht, kdnnen wir vom Vertrag zurticktreten. In diesem Fall besteht
auch fur die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. Unser Ricktrittsrecht besteht nicht, wenn
weder eine vorsatzliche noch eine grob fahrlassige Anzeigepflichtverletzung vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Treten wir nach Eintritt des Leistungsfalls zurtick, bleiben wir zur Leistung verpflichtet, wenn die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand bezieht, der

» weder flr den Eintritt noch fir die Feststellung des Leistungsfalles oder

» flr die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich war.

Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

¢ Kiindigung

Wenn unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil Sie lhre Anzeigepflicht weder vorsatzlich
noch grob fahrlassig verletzt haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kiindigen.

Wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstande zu
anderen Bedingungen geschlossen hatten, entfallt unser Kiindigungsrecht.

¢ Vertragsanderung

Koénnen wir nicht zurlicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten gefahrerheblichen Umstande zu anderen Bedingungen geschlossen hatten, so werden
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieRen wir die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, so kdnnen Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertrags-
anderung haben wir Sie auf Ihr Kiindigungsrecht hinzuweisen.

¢ Anfechtung
Wir kdnnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertrags
durch unrichtige oder unvollstandige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist.

Frist und Form fiir die Ausiibung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Klindigung oder zur Vertragsanderung durfen wir nur innerhalb
eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangen.
Dabei informieren wir Sie tUber die Umstande, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Innerhalb der
Monatsfrist diirfen wir auch nachtraglich weitere Umstande nach deren Kenntniserlangung zur
Begriindung unserer Erklarung angeben.

» Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung enden finf Jahre
nach Abschluss des Vertrages bzw. einer Vertragsanderung. Falls Sie die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt haben, betragt die Frist zehn Jahre. Ist der Leistungsfall vor
Ablauf dieser Fristen eingetreten, kdnnen wir die Rechte auch noch nach Ablauf der Fristen
geltend machen.

* Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanpassung sind ausgeschlossen,
wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

» Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung entfallen, wenn wir
Sie nicht durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
hingewiesen haben.
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Falligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungs-
schutzes

Falligkeit

Den Erst- oder Einmalbeitrag missen Sie unverziglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang
des Versicherungsscheins bezahlen. Haben wir eine Ratenzahlung vereinbart, so gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des Jahresbeitrags.

Art der Beitragszahlung

Sie kénnen die Beitrage entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich

oder jahrlich im Voraus zahlen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

» Der Mindestbeitrag je Falligkeit betragt 20,00 €.

» Eine monatliche und vierteljahrliche Zahlung bieten wir nur in Verbindung mit dem SEPA-Last-
schriftverfahren an.

Beginn des Vertrages/Erst- oder Einmalbeitrag

Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst- oder
Einmalbeitrag rechtzeitig bezahlt wird. Zahlen Sie nicht rechtzeitig oder kann die vereinbarte
Abbuchung des Beitrags nicht durchgefiihrt werden, beginnt der Vertrag und damit die Wartezeit
erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Folgebeitrage
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn Sie diesen zu dem in der Beitrags-
Ubersicht/Rechnung genannten Zeitpunkt (Falligkeit) bezahlen.

Wenn Sie den Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, dirfen wir Sie auf lhre Kosten in Textform zur
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 14 Tage betragen muss
(Mahnung). Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die riickstandigen Betrage des
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweisen.

Fir einen Leistungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfallt oder vermindert
sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Leistungsfalls noch mit der Zahlung
in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Kiindigung bei nicht rechtzeitig gezahltem Folgebeitrag

Zahlen Sie den geschuldeten Beitrag nicht innerhalb der 14-tagigen Zahlungsfrist, kbnnen wir
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Diese Kiindigung kénnen wir bereits mit der
Fristsetzung erklaren; so wird diese automatisch wirksam, wenn Sie bei Ablauf der Frist noch
immer mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf weisen wir Sie in der Mahnung ausdrtcklich hin.

Die Kiuindigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach der Kiindigung den an-
gemahnten Beitrag inkl. aller Zinsen und Kosten bezahlen. Erst ab diesem Zeitpunkt haben Sie
wieder Versicherungsschutz.

Kosten aufgrund Nichtzahlung des Beitrags

Kosten fur Ricklaufer aus dem SEPA-Lastschriftverfahren (Ricklastschriften) werden lhnen in
Rechnung gestellt, wobei sich die Hohe der Kosten nach den Kosten der bezogenen Bank richtet.
Weiterhin gehen jegliche Mahngeblhren und andere Inkassokosten zu lhren Lasten.

Anderung der Zahlungsart bei fehlgeschlagenen Abbuchungsversuchen

Wenn Sie eine fehlgeschlagene Zahlung zu vertreten haben, beispielsweise bei einem Wider-
spruch der Zahlung oder einem nicht gedeckten Konto, kdnnen wir fiir kiinftige Zahlungen eine
andere Zahlungsart und/oder Zahlungsweise bestimmen.

Vertragslaufzeit, Kiindigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung

Vertragslaufzeit
Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der
Vertrag endet nach Ablauf des im Versicherungsscheins angegebenen Zeitraums, ohne dass dies

ABTV23_0423_VO01 Seite 3 von 6



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

einer Kiindigung bedarf. Unabhangig davon endet der Vertrag spatestens zur Hauptfalligkeit des
Jahres, in dem das versicherte Tier seinen 22. Geburtstag hat.

Der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit endet spatestens zur Hauptfalligkeit des Jahres, in dem
das versicherte Tier seinen 18. Geburtstag hat.

lhr Kiindigungsrecht

Sie kdnnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat erstmalig zum Ablauf des
ersten Versicherungsjahres in Textform kiindigen. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres
kénnen Sie den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ablauf jedes weiteren
Monats in Textform kiindigen.

Wartezeit

Ist eine Wartezeit vereinbart, bedeutet das, Sie haben frihestens nach Ablauf dieser Wartezeit
Versicherungsschutz. Die Wartezeit zahlt ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Andert
sich der Versicherungsbeginn, beispielsweise weil Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen,
verschiebt sich die Wartezeit entsprechend.

Kiindigung wahrend der Wartezeit

Wir haben das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kiindigen, wenn Ihr Tier innerhalb
der Wartezeit erkrankt oder verunfallt. Unsere Kiindigung muss innerhalb eines Monats nach
Eingang der Anzeige ausgesprochen werden und beschrankt sich auf das erkrankte/verunfallte
Tier. Bereits gezahlte Beitrage erhalten Sie zeitanteilig zurlck.

Beendigung des Vertrags aufgrund von VerauBerung des versicherten Tieres

Scheidet |hr Tier aus Inrem Gewahrsam dauerhaft aus, insbesondere bei Verauflierung, so endet
der Vertrag spatestens an dem Tag, an dem Sie uns Uber die Veraulierung oder die dauerhafte
Abgabe lhres versicherten Tieres informieren. Wir erstatten lhnen die Beitrage, die Sie tGber den
Beendigungszeitraum hinaus gezahlt haben.

Interessenwegfall

Bei Eintritt des Leistungsfalls (Tod/Nottétung) scheidet Ihr Tier aus dem Versicherungsvertrag aus
und der Versicherungsvertrag endet. Ist dauernde Unbrauchbarkeit versichert, scheidet Ihr Tier
bereits beim Leistungsfall dauernde Unbrauchbarkeit aus dem Versicherungsvertrag aus und der
Versicherungsvertrag endet. Damit scheidet ein Leistungsfall (Tod/Nottétung) aus, sofern bei einem
Tier, bei dem dauernde Unbrauchbarkeit versichert ist, der Leistungsfall dauernde Unbrauchbarkeit
eingetreten ist.

Ist dauernde Unbrauchbarkeit versichert und tritt der Leistungsfall (Tod/Nottétung) an der mitver-
sicherten Leibesfrucht-Versicherung ein, wird der Versicherungsvertrag fortgefiihrt.

Der Versicherungsvertrag wird auch fortgeflihrt, wenn ein abhandengekommenes Tier spater wieder
in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers gelangt; eine gezahlte Entschadigung ist zuriick-
zuzahlen.

Leistungsfall: Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der
Leistung, Subsidiaritat

Pflichten vor einem Leistungsfall

Besteht eine weitere Lebens-Versicherung fir lhr versichertes Tier bei einem anderen Versicherer
oder wird eine zusatzliche Lebens-Versicherung fir Ihr versichertes Tier nach Abschluss dieses
Vertrages bei einem anderen Versicherer abgeschlossen, miissen Sie uns hierliber unverziglich
informieren (Name der Gesellschaft, Versicherungsscheinnummer und Art des Vertrages).

Sie missen vor Eintritt eines Leistungsfalls alle MaRnahmen zur tierart-, tierschutz- und rassege-
rechten Unterbringung sowie Versorgung lhres versicherten Tieres mit Futter und Wasser ergreifen.

Pflichten nach einem Leistungsfall

Einen Leistungsfall missen Sie uns unverziiglich anzeigen. Wir benétigen Auskinfte von lhnen,
die zur Feststellung des Leistungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich
sind. Auch kdnnen Untersuchungen iber Ursache und Héhe des Schadens und tber den Umfang
der Entschadigungspflicht erforderlich sein. In diesen Fallen sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen.
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Sie sind verpflichtet, uns dazu jede dienliche Auskunft zu erteilen und von uns angeforderte Belege
auf lhre Kosten beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden kann.

Folgen von Pflichtverletzungen

Wenn Sie eine Pflicht vorsatzlich verletzen, erbringen wir keine Leistung. Verletzen Sie eine Pflicht
grob fahrlassig, kiirzen wir die Leistung in dem Verhaltnis, das der Schwere des Verschuldens
entspricht.

Es bleibt bei der vollstandigen Leistung, wenn Sie nachweisen, dass

» Sie die Pflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt haben oder

» die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Leistungsfalls noch fiir
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursachlich war.

Wenn Sie uns arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von
Bedeutung sind, tauschen oder zu tduschen versuchen, leisten wir nicht.

Zahlung der Leistung
Wir erbringen unsere Leistungen, wenn unsere Feststellungen zum Grund und zur Héhe unserer
Leistungspflicht abgeschlossen sind.

Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Anspriiche gegen uns als Versicherer kdnnen Sie vor dem Gericht an lhrem Wohnort bzw.
gewohnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Gericht, in dessen Bezirk unser Sitz liegt, geltend
machen.

Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen. Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos
der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Européischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Bedingungsgarantien

Innovationsgarantie fiir kiinftige Bedingungsverbesserungen

Werden die Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen ausschlielich zu lhrem Vorteil und
ohne Mehrbeitrag gedndert, gelten die verbesserten Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch fur
diesen Versicherungsvertrag.

Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkiindigung

Priifung der Beitrage

Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Beitrage flir bestehende Versicherungen regelmalig zu
Uberprifen. Danach wird entschieden, ob:

» die Beitrage beibehalten werden konnen;

* eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Verpflichtungen aus den Vertragen dauerhaft erfillt
werden kdnnen. Des Weiteren soll die Tarifierung risikogerecht sein.

Anpassung des Beitrags

Ergibt die Prifung eine Veranderung von mindestens 3,5 % der Beitrage (Bagatellgrenze), gelten
folgende Regeln:

* im Falle einer Steigerung sind wir berechtigt,

* im Falle einer Verminderung sind wir verpflichtet,

die Beitrage flr die bestehenden Vertrage anzupassen. Wird eine Veranderung von weniger als
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3,5% der Beitrage festgestellt, werden die Beitrage nicht angepasst. Ergibt die Uberpriifung eine
Veranderung von mehr als 10 % der Beitrage, wird die Anpassung des Beitrags auf 10 % begrenzt.

Der geanderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der Anderung geltenden Tarifbeitrag fiir neu abge-
schlossene Versicherungsvertrage mit gleichen Versicherungsbedingungen, Tarifmerkmalen und
gleichem Deckungsumfang nicht Gibersteigen.

8.3 Wirksamwerden der Anpassung
Die Anpassung des Beitrags wird ab Beginn des nachsten Versicherungsjahres wirksam. Wir
werden lhnen die Anpassung spatestens einen Monat vor der Falligkeit mitteilen. In dieser Mitteilung
werden wir auch den alten und neuen Beitrag gegenuberstellen.

8.4 Recht auf Sonderkiindigung bei Erhohung des Beitrags
Erhohen wir die Beitrage, kdnnen Sie den Vertrag kiindigen. Dafiir haben Sie eine Frist von einem
Monat. Die Frist beginnt, sobald Ihnen die Information Gber die Erhéhung des Beitrags zugegangen
ist. Die Kiindigung wirkt sofort, friihestens jedoch, wenn der hohere Beitrag wirksam wird. Wir haben
Sie in der Mitteilung auf Ihr Sonderkiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spa-
testens einen Monat, bevor die Erhéhung der Beitrage wirksam wird, zugehen.
Eine Erhéhung der Versicherungssteuer begriindet kein Sonderkiindigungsrecht.
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Bedingungen der Uelzener fiir die Tier-Lebensversicherung Pferd
premium (BTLPfP) giiltig ab 07.02.2023

Ubersicht:

1.

Versicherbare und versicherte Pferde, Versicherungssumme, Erstattung, Wartezeit, Grund-
satz, Gefahrerh6hung

2. Leistungsumfang

3. Nicht versicherbare Leistungen

4. Baustein dauernde Unbrauchbarkeit (sofern vertraglich vereinbart)

5. Besondere Verwirkungsgriinde

6. Geltungsbereich

7. Definitionen

1. Versicherbare und versicherte Pferde, Versicherungssumme, Erstattung,
Wartezeit, Grundsatz, Gefahrerhohung

1.1 Versicherbare und versicherte Pferde

Versicherbar sind gesunde Tiere ab dem achten Lebenstag ohne vorvertraglich bekannte Fehl-

entwicklungen und/oder Erkrankungen. Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete

und versicherbare Pferd.
1.2 Versicherungssumme

* Die Versicherungssumme darf zum Antragszeitpunkt maximal dem aktuellen Marktwert Ihres
Pferdes entsprechen.

» Der Versicherer und der Versicherungsnehmer kénnen die Versicherungssumme durch einseitige
Erklarung mit sofortiger Wirkung herabsetzen, wenn sie nachweislich zu hoch ist (§ 74 VVG).
Der Beitrag wird aus der herabgesetzten Versicherungssumme berechnet.

» Die Versicherungssumme kann nach Prufung einvernehmlich erhéht werden. Voraussetzung ist,
dass ein Nachweis Uber die Wertsteigerung vorliegt. Sofern die Versicherungssumme erhéht
wird, werden auf Verlangen des Versicherers zur Priifung eines moéglichen Versicherungsschutzes
ein neues tierarztliches Untersuchungsprotokoll und/oder Réntgenbilder bendtigt. Der Beitrag
fur die gesamte Versicherungssumme wird nach dem neuen Tarifbeitragssatz errechnet.

1.3 Erstattung

Die Versicherungsleistung im premium - Tarif betragt 100 % der vereinbarten Versicherungssum-

me. Die Erstattung kann nicht die zum Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls vereinbarte Versi-

cherungssumme Ubersteigen.
1.4 Wartezeit

Die Wartezeit betragt drei Tage ab dem Versicherungsbeginn.

Bei Vertragsanderungen oder Vertragserweiterungen gilt die Wartezeit fir den hinzukommenden

Teil des Versicherungsschutzes.

1.5 Grundsatz

Als Nachweis zum Gesundheitszustand des zu versichernden Pferdes dirfen wir auf Ihre Kosten

Behandlungsubersichten, Karteikartenausztige, Rontgenbilder oder ein tierarztliches Gutachten

verlangen.

Uelzener Allgemeine Tel. 0581 8070-0 Vorstand: Amtsgericht Lineburg HRB 120469 Commerzbank AG

Versicherungs- Fax 0581 8070-248 Imke Brammer-Rahlfs (Vorsitzende) USt-IdNr.: DE 116 681 647 IBAN: DE80 2584 0048 0569 0334 00
Gesellschaft a.G. www.uelzener.de Bernd Fischer (Stv.), Joachim Unger StNr.: 47 207 00011 BIC: COBADEFF249

VeerRer StraRe 65/67  info@uelzener.de Aufsichtsratsvorsitzende: StNr. beim BZSt: 809/V90809020562 Glaubiger-1D: DE19Z2ZZ00000118549
29525 Uelzen Susanne Treiber
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1.6 Gefahrerh6hung

2,

Sie durfen nach Abgabe lhrer Angebotsanfrage ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahr-
erhdhung vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte gestatten. Erkennen Sie nachtraglich,
dass eine von lhnen vorgenommene oder gestattete Veranderung eine Gefahrerhéhung darstellt,
mussen Sie uns dies unverzlglich anzeigen. Tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrags eine
Gefahrerhohung ein, missen Sie uns das unverziglich nach Kenntnis anzeigen.

» Eine ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene oder gestattete Gefahrerh6hung
berechtigt uns, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Unsere Kiindigung muss spatestens einen
Monat nach dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem wir von der Gefahrerh6hung Kenntnis erlangt
haben. Haben Sie die vorherige Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt, kdnnen Sie der
fristlosen Kiindigung widersprechen. In diesem Fall wird die Kiindigung erst einen Monat
nach ihrem Zugang wirksam. Eine unabhangig von lhrem Willen eingetretene Gefahrerhéhung
berechtigt uns, den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kiindigen. Die Kiindigung muss spatestens einen Monat nach dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem
wir von der Gefahrerh6hung Kenntnis erlangt haben. Wird eine nachtraglich angezeigte héhere
Gefahr nicht tbernommen, kénnen wir den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Anzeige fristlos kiindigen. Die Kiindigung wird mit Zugang wirksam. Wir haben
kein Kiindigungsrecht, wenn zum Zeitpunkt der Kiindigung der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor Gefahrerh6hung bestand.

» Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn:

» Sie die Gefahrerh6hung ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommen oder gestattet
haben und der Leistungsfall nach Gefahrerhéhung eintritt;

» Sie eine nachtraglich als Gefahrerhéhung erkannte Veranderung nicht unverziglich anzeigt
haben und zwischen dem Leistungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige héatte erfolgen
mussen, mehr als ein Monat liegt;

» Sie eine unabhangig von lhrem Willen eingetretene Gefahrerh6hung nicht unverzuglich
angezeigt haben und zwischen dem Leistungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige
hatte erfolgen mussen, mehr als ein Monat liegt.

Wir kénnen den Versicherungsschutz nicht verweigern, wenn:

» Sie die vorherige Zustimmung zur Gefahrerh6hung unverschuldet nicht eingeholt haben;

* uns die Gefahrerhhung zum Zeitpunkt des Eintritts des Leistungsfalls bekannt war;

» zum Zeitpunkt des Leistungsfalls unsere Kiindigungsfrist abgelaufen ist und wir nicht gekiindigt
haben oder

» die Erhdéhung der Gefahr weder Einfluss auf den Eintritt des Leistungsfalls noch auf den Um-
fang unserer Leistung gehabt hat.

Wird eine nachtraglich angezeigte hohere Gefahr nur fir einen héheren Beitrag Gibernommen, haben
wir auf diesen Beitrag vom Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch. Im Fall der
Beitragserhéhung um mehr als 10 % kdnnen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Eingang unserer Mitteilung kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
bei uns wirksam.

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn:

* sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat;

» nach den Umstanden als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhaltnis durch
die Gefahrerhéhung nicht berthrt werden soll.

Als Gefahrerhéhung gilt es insbesondere, wenn sich die Verwendungsart oder die Haltungsweise
des versicherten Pferdes andert.

Leistungsumfang

2.1 Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

» Krankheit, Alter oder anzeigepflichtigen Tierseuchen;

» Krankheit oder Unfall wahrend des Transports innerhalb Europas inkl. Transportmittelunfall
(kein Luft- oder Seetransport), wenn der Tod durch den Transport verursacht wird;

e Unfall;

*  Wolfsriss oder Abschlachten in diebischer Absicht oder durch den Pferderipper, wenn dies bei
der Polizei angezeigt wurde;

» Brand, Blitzschlag oder Explosion, sofern diese unmittelbar auf das versicherte Pferd einwirken;
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» Trachtigkeit und Geburt;
» Sterilisation oder Kastration, sofern diese von einem Tierarzt durchgefihrt wurde.

Die Versicherung umfasst Diebstahl oder Raub, wenn dies bei der Polizei angezeigt wurde.

Dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd (gem. Ziffer 4), sofern Sie den Baustein
dauernde Unbrauchbarkeit versichert haben.

Nicht versicherbare Leistungen

Sie haben keinen Leistungsanspruch fiir Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

* Mangeln und Krankheiten, die vor und wahrend des Abschlusses der Versicherung bekannt sind
oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten;

» Folgen von Erkrankungen und Unféllen, die nach Beendigung des Vertrages auftreten;

+ Erdbeben, Uberschwemmungen, hoheitlichen Eingriffen, Kriegsereignissen jeder Art, Kern-
energie, inneren Unruhen, Streik oder Aussperrung.

Fir die dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd besteht kein Leistungsanspruch,
sofern Sie nicht den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert haben.

Fir eine Schlachtung/Tétung aus wirtschaftlichen Griinden besteht kein Leistungsanspruch.

Baustein dauernde Unbrauchbarkeit (sofern vertraglich vereinbart)

Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, besteht Versicherungsschutz, wenn
das versicherte Pferd als Reit-, Fahr- und/oder Zuchtpferd dauernd unbrauchbar wird.

* Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches nicht mehr zum Reiten und/oder zum Fahren
und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

* Versicherungsschutz besteht nur, wenn die dauernde Unbrauchbarkeit durch Krankheit oder
durch einen Unfall hervorgerufen worden ist sowie bei Zuchtstuten zuséatzlich durch Trachtigkeit
oder Geburt.

» Die dauernde Unbrauchbarkeit muss von einem Tierarzt auf Ihre Kosten diagnostiziert und uns
zumindest in Textform bestatigt werden. Des Weiteren wird fur die Feststellung der dauernden
Unbrauchbarkeit ein Krankenbericht (vom Tierarzt auszuflllen) und ein Schadenbericht (von
Ihnen auszufillen) bendtigt. Die Kosten hierfur tragen Sie.

» Zuchtuntauglich sind deck- und/oder befruchtungsunfahige Hengste sowie unfruchtbare Stuten.
» Bei Zuchthengsten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich

mindestens einmal erfolgreich gedeckt und befruchtet haben;
» Bei Zuchtstuten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich mindes-
tens einmal normal gefohlt haben.

» Die Versicherungsleistung des Bausteins dauernde Unbrauchbarkeit betragt 90 % der verein-
barten Versicherungssumme

Ist der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, ist die Leibesfrucht der versicherten
austragenden Stute mitversichert. Die Versicherung der Leibesfrucht umfasst den Tod (Verenden,
Nottétung) ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis sieben Tage nach der Geburt infolge von
Totgeburt, Unfall, Brand und Blitzschlag. Dies gilt fir maximal zwei Leistungsfalle wahrend der
Vertragslaufzeit. Mitversichert gelten auch der Raub sowie der Diebstahl der Leibesfrucht.

« Die Versicherungsleistung betragt 10 % der fir das versicherte Pferd vereinbarten Versiche-
rungssumme.

* Nach zwei entschadigten Leistungsfallen endet der Versicherungsschutz fur Leibesfrichte.
Der Baustein dauernde Unbrauchbarkeit bleibt in diesem Fall weiterhin bestehen. Der Beitrag
verandert sich dadurch nicht.

» Das Anwachsen des Embryos ist nicht versichert.

Nicht versichert ist die dauernde Unbrauchbarkeit durch/aufgrund:
* Natdrliche oder anerzogene Verhaltensweisen;

» Alter, Bosartigkeit, Koppen oder Weben, Statigkeit;

« Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang;
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7.1

7.2

7.3

7.4

» anderer Ursachen als Krankheit, Unfall oder Trachtigkeit/ Geburt bei Zuchtstuten;

» Mangel und Krankheiten, die vor und wahrend des Abschlusses der Versicherung bekannt
sind oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten;

» Folgen von Erkrankungen und Unféllen, die nach Beendigung des Vertrages auftreten;

* Erdbeben, innere Unruhe, Streik oder Aussperrung.

Besondere Verwirkungsgriinde
Es besteht keine Leistungspflicht aus folgenden besonderen Griinden:

» Vorséatzliche oder grob fahrlassige Herbeiflihrung des Leistungsfalls:
» FOhrt der Versicherungsnehmer den Leistungsfall vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer
von der Entschadigungspflicht frei.
+ Fihrt der Versicherungsnehmer den Leistungsfall grob fahrlassig herbei, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

* Arglistige Tauschung nach Eintritt des Leistungsfalls:

* Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den
Versicherer arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die H6he der Entschadigung
von Bedeutung sind, tduscht oder zu tauschen versucht.

 Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges Strafurteil gegen
den Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen fir die Leistungsfreiheit als bewiesen.

Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz gilt fiir Leistungsfélle innerhalb Europas, sofern der Hauptwohnsitz des
Versicherungsnehmers innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt.

Definitionen

Dauernde Unbrauchbarkeit
Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, besteht Versicherungsschutz,
wenn das versicherte Pferd als Reit-, Fahr- und/oder Zuchtpferd dauernd unbrauchbar wird.

» Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches nicht mehr zum Reiten und/oder zum Fahren
und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

» Versicherungsschutz besteht nur, wenn die dauernde Unbrauchbarkeit durch Krankheit oder
durch einen Unfall hervorgerufen worden ist sowie bei Zuchtstuten zusatzlich durch Trachtig-
keit oder Geburt.

» Die dauernde Unbrauchbarkeit muss von einem Tierarzt auf Ihre Kosten diagnostiziert und uns
zumindest in Textform bestatigt werden. Des Weiteren wird fir die Feststellung der dauernden
Unbrauchbarkeit ein Krankenbericht (vom Tierarzt auszufiillen) und ein Schadenbericht (von
Ihnen auszufiillen) benétigt. Die Kosten hierflr tragen Sie.

» Zuchtuntauglich sind deck- und/oder befruchtungsunfahige Hengste sowie unfruchtbare Stuten.
» Bei Zuchthengsten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich

mindestens einmal erfolgreich gedeckt und befruchtet haben;
* bei Zuchtstuten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versicherung nachweislich mindes-
tens einmal normal gefohlt haben.

» Die Versicherungsleistung des Bausteins dauernde Unbrauchbarkeit betragt 90 % der verein-
barten Versicherungssumme

Fahrpferd
Ein Fahrpferd ist ein Pferd, das hauptsachlich zum Fahren eingesetzt wird unabhangig davon, ob
es auf Turnieren vorgestellt wird.

Kastration/ Sterilisation
Kastration/Sterilisation ist das chirurgische Entfernen der Hoden/Eierstocke lhres versicherten Pferdes.

Krankheit
Krankheit ist eine unvorhersehbare Veranderung des Gesundheitszustands lhres versicherten Pferdes.
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7.5 Leibesfrucht
Als Leibesfrucht gilt der Fétus ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis sieben Tage nach der Geburt.

7.6 Leistungsfall

Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottétung) infolge von:

» Krankheit, Alter oder anzeigepflichtigen Tierseuchen;

» Krankheit oder Unfall wahrend des Transports innerhalb Europas inkl. Transportmittelunfall
(kein Luft- oder Seetransport), wenn der Tod durch den Transport verursacht wird;

» Unfall;

»  Wolfsriss oder Abschlachten in diebischer Absicht oder durch den Pferderipper, wenn dies bei
der Polizei angezeigt wurde;

» Brand, Blitzschlag oder Explosion, sofern diese unmittelbar auf das versicherte Pferd einwirken;

» Trachtigkeit und Geburt;

» Sterilisation oder Kastration, sofern diese von einem Tierarzt durchgefihrt wurde.

Haben Sie den Baustein dauernde Unbrauchbarkeit versichert, ist die dauernde Unbrauchbarkeit
des versicherten Tieres als Reit-, Fahr- und Zuchtpferd eingeschlossen.

» Dauernd unbrauchbar ist ein Pferd, welches durch Krankheit oder Unfall dauerhaft nicht mehr
zum Reiten und/oder zum Fahren und/oder zur Zucht eingesetzt werden kann.

» Mitversichert ist die Leibesfrucht der versicherten austragenden Stute. Die Versicherung
der Leibesfrucht umfasst Tod (Verenden, Nottétung) ab dem siebten Trachtigkeitsmonat bis
sieben Tage nach der Geburt infolge von Totgeburt, Unfall, Brand und Blitzschlag. Dies gilt fur
maximal zwei Leistungsfalle wahrend der Vertragslaufzeit. Mitversichert gelten auch der Raub
sowie der Diebstahl der Leibesfrucht.

Der Leistungsfall muss eingetreten sein nach Beginn des Versicherungsschutzes, nach Ablauf
der Wartezeit und vor Ende des Vertrages.

7.7 Nottotung
Eine Nottétung liegt vor, wenn der Leidenszustand lhres Pferdes durch bewahrte tierarztliche
Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod lhres Pferdes als Folge des Leidens-
zustandes mit Sicherheit zu erwarten ist.

» Der Versicherungsnehmer darf eine Nottétung nur mit Einwilligung des Versicherers vornehmen,
es sei denn, dass die Erklarung des Versicherers nicht abgewartet werden kann.

» Ist durch das in Textform verfasste Gutachten des Tierarztes vor der Tétung festgestellt,
dass die Toétung notwendig ist und die Erklarung des Versicherers nicht abgewartet werden
kann, so muss der Versicherer die Feststellung gegen sich gelten lassen.

» Ist entgegen der Vorschrift eine Nottétung erfolgt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung befreit.

7.8 Reitpferd
Ein Reitpferd ist ein Pferd, das hauptsachlich zum Reiten eingesetzt wird unabhangig davon, ob
es auf Turnieren vorgestellt wird.

7.9 Transport
Der Transport ist die Beférderung lhres versicherten Pferdes mit geeigneten Fahrzeugen. Ausge-
nommen davon sind Flug- und Seetransporte.

7.10 Trachtigkeit
Trachtigkeit bezeichnet das Austragen der Nachkommen in der Gebarmutter Ihres versicherten
Pferdes.

7.11 Unfall
Unfall ist ein ungeplantes Ereignis, das plétzlich von aullen auf den Korper lhres versicherten
Pferdes einwirkt und den Tod oder - sofern vereinbart - die dauerhafte Unbrauchbarkeit lhres
Pferdes nach sich zieht.

7.12 Zuchtpferd

Ein Zuchtpferd ist ein fortpflanzungsfahiges Pferd, das unter Einhaltung der zuchthygienischen
Vorgaben hauptsachlich zur Zucht eingesetzt wird.
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11 VerauBRerung versicherter Tiere; Interessenwegfall
12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Erkrankungen
oder Unfallen sowie bei Eintritt des Versicherungsfalles
13  Entschadigungsberechnung; Selbstbehalt
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18 Beitragsanpassung
19  Bedingungsanpassung
20 Sanktionsklausel
21 Schlussbestimmung

Versicherte Schaden und Gefahren

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schaden
und Gefahren.
Pferde und andere Einhufer kénnen versichert werden gegen
Tod (Verenden, Nottétung);
Diebstahl oder Raub;
Zuchtuntauglichkeit;
Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottétung) der Leibesfrucht;
Unbrauchbarkeit.
Soweit Versicherung gemaf Nr. 2A bis 2E fir einzelne Schaden
und Gefahren nicht genommen ist, sind die diese Schaden und Gefahren
betreffenden Bestimmungen nicht anzuwenden.

WMOOmTm>N

2 Umfang der Versicherung

A  Tod (Verenden, Nottétung)

1.  Die Versicherung umfasst Tod (Verenden, Nottétung) infolge von

a) Krankheit oder Unfall; nicht versichert ist Abschlachten in diebischer
Absicht;

b)  Trachtigkeit oder Geburt;

c)  Operation zur Abwendung eines Versicherungsfalles;

d) Kastration bis zum vollendeten 2. Lebensjahr.

2. Die Versicherung kann wahlweise beschrankt werden auf Tod

(Verenden, Nottoétung)

a) infolge Trachtigkeit oder Geburt;

b) infolge Operation;

c) infolge Kastration;

d) wahrend des Transports, wenn der Tod (Verenden, Nottétung)
durch den Transport verursacht wird;

e) wahrend eines Weidegangs; Schaden durch Trachtigkeit oder Ge-
burt sind jedoch nur mitversichert, wenn dies vereinbart ist.

3. Nottétung

Der Versicherungsnehmer darf eine Nottétung nur mit Einwilligung des

Versicherers vornehmen, es sei denn, dass die Erklarung des Versiche-

rers nicht abgewartet werden kann.

Ist durch das in Textform verfasste Gutachten des Tierarztes vor der
Totung festgestellt, dass die Tétung notwendig ist und die Erklarung des
Versicherers nicht abgewartet werden kann, so muss der Versicherer
die Feststellung gegen sich gelten lassen.

Ist der Vorschrift zuwider eine Nottétung erfolgt, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Eine Schlachtung/Tétung aus wirtschaftlichen Griinden ist keine Nott6tung.
Die Einwilligung zur Nottétung wird erteilt, wenn der Leidenszustand
des Tieres durch bewahrte tierérztliche Behandlungsmethoden nicht be-
hebbar ist und der Tod des Tieres als Folge des Leidenszustandes mit
Sicherheit zu erwarten ist.

4. Flr Schaden durch Brand, Explosion oder Blitzschlag wird Entschadi-
gung nicht geleistet, soweit der Schaden durch Anspriiche aus anderen
Versicherungsvertragen gedeckt ist.

5.  Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsneh-
mer wegen Seuchen oder Krankheiten eine Zahlung aus o6ffentlichen
Mitteln oder von Tierseuchenkassen oder Tierkdrperbeseitigungsanstal-
ten erhalt oder erhalten hatte, wenn er den Anspruch nicht vorsatzlich
aufgegeben oder schuldhaft verwirkt hatte.

B  Diebstahl oder Raub

1. Versicherungsschutz besteht fiir den Verlust des Gewahrsams
durch Diebstahl oder Raub.

2. In Abweichung zu Ziff. 2A Nr. 1a) ist Abschlachten in diebischer
Absicht mitversichert.

C  Zuchtuntauglichkeit

1. Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Zuchtuntauglich-

keit durch Krankheit oder Unfall sowie bei Zuchtstuten auerdem durch

Trachtigkeit oder Geburt. Zuchtuntauglich ist Deck- oder Befruchtungs-

unfahigkeit bei Hengsten, Unfruchtbarkeit bei Stuten.

2. Versicherungsschutz besteht

a) bei Zuchthengsten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versi-
cherung nachweislich normal gedeckt und befruchtet haben;

b)  bei Zuchtstuten nur, wenn diese wahrend der Dauer der Versiche-
rung nachweislich mindestens einmal normal gefohlt haben.

3. Ausgeschlossen ist Zuchtuntauglichkeit durch

a) naturliche oder anerzogene Verhaltensweisen;

b) Alter;

c) Bosartigkeit.

D  Totgeburt oder Tod (Verenden, Nottotung) der Leibesfrucht

1. Versicherungsschutz besteht, wenn

a) die Leibesfrucht tot geboren wird oder

b) das Fohlen innerhalb des vereinbarten Versicherungszeitraums
verendet oder notgetdtet werden muss.

2. Als Leibesfrucht gilt der Fotus ab 7. Trachtigkeitsmonat.

E Unbrauchbarkeit

1. Versicherungsschutz besteht gegen dauernde Unbrauchbarkeit
zum Reiten oder Fahren oder zu einem anderen vereinbarten Verwen-
dungszweck durch Krankheit oder Unfall.

2. Ausgeschlossen ist Unbrauchbarkeit durch

a) natirliche oder anerzogene Verhaltensweisen;

b) Alter;

c) Bosartigkeit;

d) Koppen oder Weben;

e) Statigkeit;

f) Sattel-, Schmiede- oder Verladezwang.
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3  Allgemeine Ausschliisse

Versicherungsschutz besteht nicht

1.  fir die Folgen von Mangeln oder Krankheiten, die bei Beginn der
Versicherung bereits vorhanden waren oder vor Ablauf der Wartezeiten
(Ziff. 10 Nr. 3) auftreten, einschlieflich angeborener Fehlentwicklungen;
2.  fur Ereignisse, die durch Transportmittelunfall oder wahrend eines
Luft- oder Seetransportes eintreten, wenn diese Ereignisse nicht durch
besondere Vereinbarungen eingeschlossen sind;

3.  flr Schaden durch Erdbeben, Uberschwemmungen, hoheitliche Ein-
griffe, Kriegsereignisse jeder Art, Kernenergie*, innere Unruhen, Streik
oder Aussperrung.

Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versicherung
1. Versichert sind die Tiere,
a) die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind;
b) die aufgrund eines bestehenden Versicherungsvertrags zu der
Versicherung wirksam angemeldet worden sind.
2. Auf Verlangen des Versicherers hat der Antragsteller auf eigene
Kosten ein tierarztliches Gutachten oder sonstige Nachweise Uber den
Gesundheitszustand und den Wert der zu versichernden Tiere beizu-
bringen.
Die Annahme des Antrags /der Vertragserklarung ist in Textform zu er-
klaren oder zu bestatigen.
3. Der Versicherer ist befugt, jederzeit auf seine Kosten eine Besich-
tigung und Untersuchung des versicherten Tieres vorzunehmen.

5  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. WahrheitsgeméRe und vollstandige Anzeigepflicht von Gefahrum-

standen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Angebotsanfra-

ge dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstande anzuzeigen,

nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die fur dessen

Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu

schlielen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als

nach seiner Angebotsanfrage, aber vor Vertragsannahme der Versiche-

rer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsanderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
verletzt und hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstdnde den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen
des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
Erhéht sich durch eine Vertragsanderung die Pramie um mehr als
10 % oder schlieRt der Versicherer die Gefahrabsicherung fiir den
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser
Mitteilung der Vertragsanderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

b)  Rucktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
satzlich noch grob fahrlassig verletzt.
Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das
Rucktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hatte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zuriick,
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht
sich auf einen Umstand bezieht, der weder fiir den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt,
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kundigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr.
1 leicht fahrlassig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen, es
sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

* Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur De-
ckungsvorsorge verpflichtet und schlieBen hierfiir Haftpflicht-Versicherungen ab.
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d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (Ziff. 5 Nr. 2a),
zum Rucktritt (Ziff. 5 Nr. 2b) und zur Kiindigung (Ziff. 5 Nr. 2c) sind
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeig-
ten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tau-
schung anzufechten, bleibt unbertihrt.
3.  Frist fir die Austibung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsanderung (Ziff. 5 Nr. 2a), zum Ruicktritt (Ziff. 5 Nr. 2b)
oder zur Kiindigung (Ziff. 5 Nr. 2c) muss der Versicherer innerhalb eines
Monats in Textform geltend machen und dabei die Umstédnde angeben,
auf die er seine Erklarung stitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich
weitere Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrtinden.
4.  Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsanderung (Ziff. 5 Nr. 2a), zum Rucktritt (Ziff. 5 Nr. 2b)
und zur Kiindigung (Ziff. 5 Nr. 2c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen, so sind bei der Anwendung von Ziff. 5 Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berlcksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlédssig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlas-
sigkeit zur Last fallt.
6.  Erléschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung (Ziff. 5 Nr. 2a), zum
Rucktritt (Ziff. 5 Nr. 2b) und zur Kiindigung (Ziff. 5 Nr. 2c) erléschen mit
Ablauf von flinf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist belauft sich auf
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die An-
zeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

6 Gefahrerh6hung

1. DerVersicherungsnehmerdarfnach Abgabe seinerAngebotsanfrage

ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhdhung

vornehmen oder deren Vornahme durch Dritte gestatten. Erkennt der

Versicherungsnehmer nachtraglich, dass eine von ihm vorgenommene

oder gestattete Verdnderung eine Gefahrerhohung darstellt, muss er

dies dem Versicherer unverziglich anzeigen.

Tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrags eine Gefahrerhhung

unabhangig vom Willen des Versicherungsnehmers ein, muss er sie

dem Versicherer unverziiglich anzeigen, sobald er von der Gefahrerho-
hung Kenntnis erlangt.

2. Eine ohne seine vorherige Zustimmung vorgenommene oder ge-

stattete Gefahrerhdhung berechtigt den Versicherer, den Vertrag fristlos

zu kindigen. Die Kiindigung muss spéatestens einen Monat nach dem

Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Versicherer von der Gefahrerhdhung

Kenntnis erlangt.

Hat der Versicherungsnehmer die vorherige Zustimmung unverschul-

det nicht eingeholt, kann er der fristlosen Kiindigung widersprechen. In

diesem Fall wird die Kiindigung erst einen Monat nach ihrem Zugang
wirksam.

Eine unabhangig vom Willen des Versicherungsnehmers eingetretene

Gefahrerhéhung berechtigt den Versicherer, den Versicherungsvertrag

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen. Die Kiindi-

gung muss spatestens einen Monat nach dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem
der Versicherer von der Gefahrerhéhung Kenntnis erlangt.

Wird eine nachtraglich angezeigte héhere Gefahr nicht Gbernommen,

kann der Versicherer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats

nach Zugang der Anzeige fristlos kiindigen. Die Kiindigung wird mit Zu-
gang wirksam.

Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn zum Zeitpunkt der Kiin-

digung der Zustand wieder hergestellt ist, der vor Gefahrerhéhung be-

stand.

3.  Der Versicherungsnehmer hat keinen Versicherungsschutz, wenn

a) er die Gefahrerhdhung ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers vorgenommen oder gestattet hat und der Versicherungsfall
nach Gefahrerhéhung eintritt,

b) er eine nachtraglich als Gefahrerhdhung erkannte Veranderung
nicht unverzuglich anzeigt und zwischen dem Versicherungsfall und
dem Zeitpunkt, zu dem die Anzeige hatte erfolgen mussen, mehr
als ein Monat liegt,

c) er eine unabhangig von seinem Willen eingetretene Gefahrerho-
hung nicht unverziiglich angezeigt hat und zwischen dem Versi-
cherungsfall und dem Zeitpunkt, zu dem Anzeige hatte erfolgen
missen, mehr als ein Monat liegt.
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4.  Der Versicherer kann den Versicherungsschutz nicht verweigern,

wenn

a) der Versicherungsnehmer die vorherige Zustimmung zur Gefahrerhé-
hung unverschuldet nicht eingeholt hat,

b)  dem Versicherer die Gefahrerhdhung zum Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsfalls bekannt war,

c) zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Kindigungsfrist des
Versicherers abgelaufen ist und er nicht gekiindigt hat oder

d) die Erhdhung der Gefahr weder Einfluss auf den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles noch auf den Umfang der Leistung des Versiche-
rers gehabt hat.

5. Wird eine nachtraglich angezeigte héhere Gefahr nur fiir einen ho-

heren Beitrag Ubernommen, hat der Versicherer auf diesen Beitrag vom

Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch.

Im Fall der Beitragserhéhung kann der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung

des Versicherers kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem

Zugang beim Versicherer wirksam.

6. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn

a) sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat,

b)  nach den Umsténden als vereinbart anzusehen ist, dass das Ver-
sicherungsverhaltnis durch die Gefahrerhdhung nicht beriihrt wer-
den soll.

7. Als Gefahrerhohung gilt es insbesondere, wenn der Versicherungs-

nehmer die Verwendungsart oder die Haltungsweise der Tiere andert.

7 Versicherungsort

1. Der Versicherungsschutz gilt, soweit nichts anderes vereinbart ist,

in der Bundesrepublik Deutschland.

2. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erstreckt sich die Versi-

cherung auch

a) auf alle Flachen, auf denen sich das Tier im Zusammenhang mit
Ublichen Vorgangen der Tierhaltung befindet;

b) auf alle Transportwege, wenn der Transport ein Ublicher Vorgang
der Tierhaltung ist;

c) auf alle Gebiete, in die das Tier gelangt, nachdem es durch Dieb-
stahl oder Raub entwendet worden ist.

3. Schlachtung und Transport zur Schlachtung gelten nicht als Gbli-

che Vorgénge der Tierhaltung im Sinn von Ziff. 7 Nr. 2 aund 2 b.

8 Versicherungssummen

1. Versicherungssummen sollen dem Wert der Tiere entsprechen.
Liebhaberwerte bleiben auRer Betracht.

2. Der Versicherer und der Versicherungsnehmer kénnen die Versiche-
rungssummen durch einseitige Erklarung mit sofortiger Wirkung herab-
setzen, wenn sie nachweislich zu hoch sind (§ 74 VVG). Der Beitrag wird
aus der herabgesetzten Versicherungssumme, jedoch aus dem unveran-
derten Beitragssatz berechnet.

9 Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungssteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Héhe
zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/erster oder einmali-
ger Beitrag

(1) Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird — wenn nichts anderes vereinbart

ist — sofort nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-

rungsscheines fallig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziig-

lich nach Erhalt des Versicherungsscheines, der Zahlungsaufforderung

und aller sonstigen Vertragsunterlagen, sowie nach Ablauf der im Versi-

cherungsschein genannten Fristen erfolgt. Ist Zahlung des Jahresbei-

trages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des

ersten Jahresbeitrages.

(2) Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag

nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren Zeitpunkt, beginnt der

Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-

treten hat.

(3) Ruicktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag

nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurtcktreten, solan-

ge der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurticktreten,

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung

nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung/Folgebeitrag
(1) Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-
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natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fallig. Die Zahlung gilt als
rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspatete
Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die riickstandigen Betrage des
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfol-
gen angibt, die nach Absatzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden
sind.

(4) Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ab-
satz 3 darauf hingewiesen wurde.

(5) Kindigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort.
Fur Versicherungsfalle, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte
der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom
Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzlglich nach einer in Textform verfassten
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Hat der Versicherungs-
nehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen wer-
den kann, ist der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auf3erhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen Der Versicherungsnehmer ist zur
Ubermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspateter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit der
Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer fir die
Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

F.  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Bei Ricktritt vom
Vertrag wird die Pramie bis zur Beendigung des Versicherungsschutzes
berechnet. Bei Rucktritt wegen Nichtzahlung der ersten oder einmaligen
Pramie werden 20% des Beitrages der ersten Versicherungsperiode
berechnet.

G. Verzugskosten bei verspateter Zahlung

Fir Verpfandungsvormerkungen, Abtretungserklarungen, Ersatzurkun-
den oder Nachforschungen der Anschrift betragen die Kosten 6,50 €.
Fur Ricklaufer im Lastschriftverfahren werden die Geblihren der be-
zogenen Bank berechnet, fir jede Mahnung betragen die Kosten 2,00 €
zzgl. Porto. Dem Versicherungsnehmer ist jedoch jederzeit und unein-
geschrankt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden tiberhaupt nicht
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist.

10 Dauer der Versicherung; Beginn und Ende der Haftung

1. Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2. Bei einer Versicherungsdauer von mindestens einem Jahr verlan-
gert sich der Versicherungsvertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht
drei Monate vor Ablauf in Textform gekindigt wird. Ein Versicherungs-
verhaltnis, das fur eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen
ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekiindigt werden.

Der Versicherungsvertrag endet nicht dadurch, dass der Versiche-
rungsnehmer Tiere der versicherten Art voribergehend nicht mehr
halt.
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3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt

(Versicherungsbeginn), und zwar auch dann, wenn zur Beitragszah-

lung erst spater aufgefordert, der Beitrag aber innerhalb von 14 Tagen

gezahlt wird, nicht jedoch vor Ablauf der Wartezeiten. Wird der Beitrag
nicht innerhalb der 14 Tage gezahlt, beginnen die Wartezeiten nach

Zahlung des Beitrages.

In den Fallen der Ziff. 4 Nr. 1 b) beginnt sie mit Zugang der Anmeldung.

Die Wartezeit betragt

a) fur Dummkoller, ansteckende Blutarmut, Borna, Hufkrebs, Dampfig-
keit, chronische Bronchitis, periodische Augenentziindung, Knochen-
weiche und Tuberkulose drei Monate;

b)  fir chronische Skeletterkrankungen und chronische Lahmheiten,
insbesondere Hufrollenerkrankung, fiir Gleichbeinlahmheit, Sehnen-
stelzfull, Schale und Spat sowie fir Ataxie durch jede Ursache
sechs Monate;

c) fir sonstige Versicherungsfalle eine Woche. Fir Versicherungsfélle
durch Unfall — aufer in den Fallen nach Ziff. 10 Nr. 3b) —, durch
Brand, Blitzschlag oder Explosion oder durch Diebstahl oder Raub
entfallt die Wartezeit.

4. Eine Erhéhung der Versicherungssumme, Verminderung des

Selbstbehaltes oder eine Erweiterung des Haftungsumfanges in sonsti-

ger Weise werden erst nach Ablauf der Wartezeit wirksam.

5.  Bei Erkrankungen wahrend einer Wartezeit kann der Versicherer

den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der

Anzeige (Ziff. 12 Nr.1) mit sofortiger Wirkung kiindigen. Das Kiindi-

gungsrecht beschréankt sich auf das erkrankte Tier, bei ansteckenden

Krankheiten auf die von Ansteckung bedrohten Tiergattungen. Der Ver-

sicherer hat die auf die betroffenen Tiere entfallende Pramie zeitanteilig

zurlickzuzahlen.

6. Ist das versicherte Tier vor Ende der Haftungsdauer erkrankt oder

hat es einen Unfall erlitten, so haftet der Versicherer bei einer Versiche-

rungsdauer von mindestens einem Jahr auch fur Versicherungsfalle gem.

Ziff. 2 A durch Tod, die infolge dieser Erkrankung oder dieses Unfalls in-

nerhalb von zwei Wochen nach Ende der Haftungsdauer eintreten.

7. Nach dem Eintritt eines Versicherungfalles kénnen Versicherer

und Versicherungsnehmer den zwischen ihnen bestehenden Versiche-

rungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist in Textform zu erklaren. Sie
muss spatestens einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlung

Uiber die Entschadigung zugehen. Die Kiindigung wird einen Monat nach

ihrem Zugang wirksam.

Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kindigung so-

fort oder zu einem spateren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spatestens

zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.

8.  BeiAbschluss des Vertrags kann ein festes Endalter der versicher-

ten Tiere vereinbart werden, zu dem der Versicherungsschutz erlischt,

ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

11 VerauBerung versicherter Tiere; Interessenwegfall

1. Scheidet ein Tier aus dem Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers dauerhaft aus, insbesondere bei VerauRerung, auch aufgrund ei-
nes Kaufes auf Probe, oder wird ein Tier zu dem gemaR Ziff. 2 C oder
E genannten Verwendungszweck nicht mehr verwendet, so endet fiir
dieses Tier die Versicherung.

2. Durch Eintritt eines entschadigungspflichtigen Versicherungsfalles
scheidet das betroffene Tier aus dem Versicherungsvertrag auch dann
aus, wenn es noch lebt. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein abhandengekom-
menes Tier spater wieder in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers
gelangt; eine gemaR Ziff. 2 B gezahlte Entschadigung ist zurlickzuzahlen.

12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Erkrankungen
oder Unfallen sowie bei Eintritt des Versicherungsfalles

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unver-

zliglich anzuzeigen

a) jede Stdérung im Allgemeinbefinden des Tieres, die es erforderlich
macht, einen Tierarzt hinzuzuziehen;

b) Lahmheit oder sonstige Anzeichen fir eine Unbrauchbarkeit zu
den gemaR Zifff. 2C oder E versicherten Verwendungszwecken;

c) Unfélle;

d) Tod;

e) Seuchen oder Seuchenverdacht;

f)  Diebstahl oder Raub;

g) Herausnahme von Rennpferden aus dem Training.

Diese Anzeigepflicht besteht bei ansteckenden Erkrankungen, Seuchen

oder Seuchenverdacht auch fiir nicht versicherte Tiere im Bestand des

Versicherungsnehmers.

Die Anzeige hat telefonisch oder mittels anderer elektronischer Medien

innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen. Die Verpflichtung zur Erstattung

einer in Textform verfassten Anzeige bleibt davon unberihrt.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle maRgeblichen Informationen bei

Dritten einzuholen.

2. Bei Erkrankungen und Unféllen hat der Versicherungsnehmer, auf

seine Kosten, unverziglich einen Tierarzt hinzuzuziehen und dem Versi-
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cherer einen tierarztlichen Krankheitsbericht zu tibersenden. Dem Versi-

cherer sind auf Verlangen samtliche Informationen tber das versicherte

Pferd zur Verfigung zu stellen, Dritte sind dem Versicherer gegeniiber

auf Verlangen von der Schweigepflicht zu befreien.

3. Der Versicherungsnehmer hat den Schaden nach Mdoglichkeit ab-

zuwenden oder zu mindern und dabei die Weisungen des Versicherers

zu befolgen. Er hat, wenn die Umsténde es gestatten, solche Weisungen
einzuholen.

Die Kosten fir Fltterung und Pflege gehen zu Lasten des Versiche-

rungsnehmers. Das gleiche gilt fiir die Kosten der tierarztlichen Unter-

suchung und Behandlung.

4.  Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer

dem Versicherer Gelegenheit zu geben, Feststellungen tber Grund und

Hohe des Schadens zu treffen. Insbesondere hat der Versicherungs-

nehmer

a) vor Schlachtung, Tétung oder VerauBerung die Zustimmung des
Versicherers einzuholen; die Verpflichtung, nach Ziff. 2A Nr. 3 vor
einer Nottdtung die Einwilligung des Versicherers einzuholen,
bleibt hiervon unberihrt.

b)  Erkrankungen und Unfélle nachzuweisen;

c) den Verwertungserlos nachzuweisen (Ziff. 13 Nr. 2);

d) bei Tod eines Tieres durch Verenden einen tierarztlichen Sektions-
bericht vorzulegen;

e) bei Schaden auf Bahntransporten eine bahnamtliche Tatbestands-
aufnahme zu veranlassen.

5.  Diebstahl und sonstige Versicherungsfélle geman Ziff. 2B hat der

Versicherungsnehmer unverziiglich auch der zustandigen Polizeidienst-

stelle anzuzeigen.

Gelangt das Tier wieder in den Gewahrsam des Versicherungsnehmers

oder erlangt er Kenntnis tUber dessen Verbleib oder Gber die Person ei-

nes Diebes, Réaubers, Hehlers oder Finders, so hat der Versicherungs-
nehmer dies unverzuglich dem Versicherer anzuzeigen.

6.  Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit vorsatzlich,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kiirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.

b)  AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit
so ist der Versicherer nur dann vollstandig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

13 Entschadigungsberechnung; Selbstbehalt; Verwertungserlose;
Uberlassung
1. Die Entschadigung wird berechnet
a) aus dem Wert des Tieres, den es unmittelbar vor Eintritt der Er-
krankung oder des Unfalls, der zum Versicherungsfall gefiihrt hat,
gehabt hat;
b)  aus der Versicherungssumme.
Der niedrigere dieser beiden Betrage ist maRgebend. Auf ihn wird ein
Selbstbehalt von 20% angerechnet, soweit nichts anderes vereinbart
ist.
2. Verwertungserldse und Entschadigungen aus anderen Versiche-
rungsvertragen sowie Zahlungen aus 6ffentlichen Mitteln, von Tierseu-
chenkassen oder Tierkdrperbeseitigungsanstalten werden auf die Ent-
schadigung aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag angerechnet.
Der Versicherungsnehmer hat Tiere, fiir die er Entschadigung bean-
sprucht, bestmdglich zu verwerten und dem Versicherer den erzielten
Erlés durch eine Verkaufsabrechnung nachzuweisen, aus der Gewicht
und Marktpreis hervorgehen; auf Verlangen ist auch ein amtlicher T6-
tungsnachweis beizubringen. Ist der Erlés unangemessen niedrig, so
setzt der Versicherer den anzurechnenden Betrag in angemessener
Hoéhe fest, soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweist, dass ein
Erlds in der festgesetzten Hohe nicht erzielbar war. Auf Verlangen hat
der Versicherungsnehmer das zu verwertende Tier dem Versicherer
herauszugeben, der es dann im Namen und fiir Rechnung des Versiche-
rungsnehmers verwertet.
Wiinscht der Versicherungsnehmer den Verzicht auf die Verwertung und
lasst das Tier nach Abschluss der Schadenpriifung durch den Tierarzt
einschlafern, wird ein fiktiver Verwertungserlds in Hohe des marktiib-
lichen Schlachtpreises von der Entschadigung in Abzug gebracht.
Gleiches gilt, wenn die Verwertung ausgeschlossen ist, da das Tier im
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Equidenpass als ,Nicht-Schlachttier klassifiziert ist, es sei denn die
Deklaration als ,Nicht-Schlachttier erfolgte im Zuge einer Behandlung
zur Abwendung eines Versicherungsfalles.

3. Unter den nachstehend aufgefiihrten Bedingungen kann im

Zuge der Entschadigung eine Uberlassung des Tieres an den Versi-

cherungsnehmer oder einen Dritten vereinbart werden. Diese Uber-

lassung erfolgt unter der Voraussetzung, dass derjenige, der das Tier

Ubernimmt, eine strafbewahrte Erklarung unterzeichnet, nach der im

Falle eines Schadens wegen dauernder Unbrauchbarkeit zum Rei-

ten oder Fahren ein zukinftiger Turniereinsatz des Tieres, im Falle

eines Schadens wegen dauernder Zuchtuntauglichkeit ein zukinfti-
ger Zuchteinsatz sowie in allen Féllen eine weitere Verdufterung des

Tieres - auRer zur Verwertung - ausgeschlossen ist. Weiterhin wird

ein Uberlassungspreis von der Entschadigung in Abzug gebracht, der

sich wie folgt ermittelt:

a) Tiere dauernd unbrauchbar zum Reiten und Fahren sowie zur
Zucht: 10 % der Versicherungssumme (mindestens 500,00 €;
maximal 2.500,00 €);

b)  Tiere dauernd unbrauchbar zum Reiten und Fahren, jedoch zucht-
tauglich: Marktwert als Zuchttier, mindestens 20% der Versiche-
rungssumme;

c) Tiere dauernd zuchtuntauglich, jedoch als Reit- oder Zugtier ein-
setzbar: Marktwert als Reit- oder Zugtier, mindestens 20% der
Versicherungssumme.

14 Besondere Verwirkungsgriinde

Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

1 Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versiche-

rungsfalles

a)  Fulhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich
herbei, so ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei.
Ist die Herbeifihrung des Schadens durch rechtskraftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers
festgestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeifiihrung des Schadens
als bewiesen.

b)  Fuhrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlassig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhéltnis zu kirzen.

2 Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versi-

cherungsnehmer den Versicherer arglistig tiber Tatsachen, die fiir den

Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tauscht

oder zu tauschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges

Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugs-

versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen der Ziff. 14 Nr. 2

Satz 1 als bewiesen.

15 Zahlung der Entschadigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Héhe
nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschadigung binnen zwei
Wochen zu erfolgen, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Scha-
dens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschadigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1% unter
dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens
jedoch mit 4 % und hoéchstens mit 6 % pro Jahr, soweit nicht aus anderen
Griinden ein hoherer Zins zu entrichten ist. Die Verzinsung entfallt, so-
weit die Entschadigung innerhalb eines Monats seit Anzeige des Scha-
dens gezahlt wird. Zinsen werden erst fallig, wenn die Entschadigung
fallig ist.

3. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen;

b)  wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen Reprasentan-
ten (Ziff. 14 Nr. 1a) aus Anlass des Versicherungsfalles ein behdrdliches
oder strafrechtliches Verfahren aus Griinden eingeleitet worden ist, die
auch fir den Entschadigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum
rechtskraftigen Abschluss dieses Verfahrens.

16 Textform

Samtliche Anzeigen und Erklarungen des Versicherungsnehmers be-
durfen der Textform.

17 Inlédndische Gerichte/Beschwerden

1. Fir Klagen aus dem Versicherungsverhaltnis gelten die inlandi-
schen Gerichtsstande nach §§ 17, 21, 22 und 29 ZPO und § 48 VVG.

AVP2019_0423_V01

2. Aufdas Versicherungsverhaltnis findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung.
3.  Bei Beschwerden kénnen Sie sich wenden an:
1. den Vorstand der Uelzener Allgemeinen
Versicherungs-Gesellschaft a. G., Postfach 21 63, 29511 Uelzen
2. die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Postfach 13 08, 53003 Bonn
3. den Versicherungsombudsmann,
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
4.  die Online-Streitbeilegungsplattform:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
18 Beitragsanpassung
Der Versicherer kann die Pramie mit Wirkung ab Beginn des nachsten
Versicherungsjahres @ndern. Bei Erhéhung der Pramie darf diese den
zum Zeitpunkt der Erhéhung fir Neuvertrage geltenden Pramiensatz
nicht Ubersteigen. Erhoht der Versicherer das Entgelt, ohne dass sich
der Umfang der Versicherung andert, so kann der Versicherungsnehmer
das Versicherungsverhaltnis innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zu
dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die Beitragserh6hung wirksam werden
sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
auf das Kiindigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserh6hung zugehen. Eine Erhéhung der Versicherungssteuer
begriindet kein Kiindigungsrecht.

19 Bedingungsanpassung
Der Versicherer ist berechtigt,

- bei Anderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des
Versicherungsvertrags beruhen,

- bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Anderun-
gen der hdchstrichterlichen Rechtsprechung, der Verwaltungspra-
xis der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht bzw. der
zustandigen Landesaufsichtsbehdrde oder der Kartellbehorde,

- im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen sowie

- zur Abwendung einer kartell- oder aufsichtsbehérdlichen Bean-
standung die davon betroffenen Regelungen mit Wirkung fir
bestehende Vertrage zu erganzen oder zu ersetzen. Die neuen
Bedingungen sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich wei-
testgehend entsprechen. Sie dirfen die Versicherten auch unter
Berucksichtigung der bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirt-
schaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar benachteiligen.

2. Die nach Ziff. 19 Nr. 1 zuldssigen Anderungen werden dem Ver-

sicherungsnehmer in Textform mitgeteilt und erldutert. Sie finden vom

Beginn der nachsten Versicherungsperiode an Anwendung, wenn der

Versicherer dem Versicherungsnehmer die Anderung einen Monat vor

dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und ihn in Textform Uber sein

Kiindigungsrecht belehrt. Der Versicherungsnehmer kann den Versiche-

rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Mitteilung zu

dem Zeitpunkt kiindigen, an dem die Bedingungsénderung wirksam
werden wirde.

3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer den

Wortlaut der Bedingungen andern, wenn diese Anpassung vom bishe-

rigen Bedingungstext gedeckt ist und den objektiven Willen sowie die

Interessen beider Parteien beriicksichtigt. Das Verfahren nach Ziff. 19 Nr. 2

ist zu beachten.

20 Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestimmungen — Ver-
sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht
Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

21 Schlussbestimmung

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Fur den Vertrag gilt deutsches Recht.
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lelzener*

VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Besondere Bedingungen der Uelzener zur Pferde-OP-, Pferde-Lebens- sowie
Pferde-Krankenversicherung tliber zusatzliche Assistance- oder Serviceleistungen

Die Uelzener gewahrt lhnen als Versicherungsnehmer zusatzlich zu
den vertraglich vereinbarten Leistungen in der Pferde-Lebens-, Pferde-
OP- und Pferde-Krankenversicherung folgende Hilfen im Rahmen der
beantragten Police:

1 Leistungsumfang
Pferdehalter-Notruf mit 24-Stunden-Rufbereitschaft. Auf Wunsch
benennen wir lhnen Tierkliniken in lhrer Nahe.

2 Leistungsanspruch
Anspruch auf die Leistungen geman Nr. 1 haben Sie als Versicherungsnehmer.

3 Notruf-Telefon

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter der kostenfreien Telefon-
Nummer, die Ihnen mit der Police genannt wird. Diese Telefon-Nummer
darf nur von lhnen bzw. in Notféllen von einer persénlich von lhnen
beauftragten Person benutzt werden.

Eine Weitergabe an Diritte ist ausdriicklich ausgeschlossen; die dadurch
entstehenden Kosten sind von lhnen zu bezahlen.

Bei einem notwendigen Anruf nennen Sie bitte Ihren Namen und lhre
personliche Vertragsnummer (Nummer des auf Sie ausgestellten Versi-
cherungsscheins). Die firr Sie wichtige Hilfe wird dann sofort eingeleitet.

Tel. 0581 8070-0
Fax 0581 8070-248
www.uelzener.de
info@uelzener.de

Vorstand:

Imke Brammer-Rahlfs (Vorsitzende)
Bernd Fischer (Stv.), Joachim Unger
Aufsichtsratsvorsitzende:

Susanne Treiber

Uelzener Allgemeine
Versicherungs-
Gesellschaft a.G.
VeerfRer Stralke 65/67
29525 Uelzen

BBTOP2008_0423_V01

Commerzbank AG

IBAN: DE80 2584 0048 0569 0334 00
BIC: COBADEFF249

Glaubiger-ID: DE19Z2ZZ00000118549

Amtsgericht Lineburg HRB 120469
USt-IdNr.: DE 116 681 647

StNr.: 47 207 00011

StNr. beim BZSt: 809/V90809020562
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Pferde-Lebensversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Produkt: basis

Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G.
Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Uberblick. Es ist daher nicht vollstdndig. Die vollstandigen Informationen und lhren
konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:

e  Angebotsanfrage,

e  Versicherungsschein,

e Allgemeine Bedingungen der Uelzener fir Tier-Lebensversicherungen 2023 (ABTV23),

e Bedingungen der Uelzener fir die Tier-Lebensversicherung Pferd basis (BTLPfB).

Bitte lesen Sie alle Unterlagen durch, damit Sie umfassend informiert sind.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten lhnen eine Pferde-Lebensversicherung an. Diese schiitzt Sie vor den finanziellen Folgen des Verlustes lhres
Pferdes infolge eines Leistungsfalls.

Was ist nicht versichert?

Folgende Leistungen sind im basis-Tarif beispiels-
weise nicht versichert:

Was ist versichert?

Versicherte Gefahren und Schaden im basis-
Tarif sind beispielsweise:

A\
N

v Tod oder Nottétung infolge von Unfall, wenn X

der Leistungsfall innerhalb 48 Stunden nach
dem Unfallereignis eintritt

v Tod oder Nottotung infolge von Krankheit oder
Unfall wahrend des Transportes innerhalb
Europas (privat und gewerblich) inkl. Trans-
portmittelunfall (kein Luft- oder Seetransport),
wenn der Tod (Verenden, Nott6tung) durch

X

Tod oder Nottotung infolge von Krankheit,
sofern der Tod nicht wahrend des Transports
eintritt

Tod oder Nottotung infolge von Unfall, wenn
der Leistungsfall nicht innerhalb von 48
Stunden nach dem Unfallereignis eintritt

Tod oder Nottotung infolge von anzeige-
pflichtigen Tierseuchen

den Transport verursacht wird
Diebstahl und Raub
Tod oder Nottotung infolge von sogenannten

Pferderippern, Wolfsriss, Brand, Blitzschlag
und Explosion

v Tod oder Nottdtung infolge von Trachtigkeit,
Geburt und Kastration/Sterilisation

Tod oder Nottotung infolge von Alter

Dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr-
und Zuchtpferd (optional einschlieBbar)

Schlachtung oder Totung aus wirtschaftlichen
Griinden

SN
X X XX X

Tod oder Nottotung infolge von Mangeln
oder Krankheiten, die vor und wahrend des
Abschlusses der Versicherung bekannt sind
oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten

X Tod oder Nottstung infolge von unbekannten
angeborenen Fehlentwicklungen

Gibt es Deckungsbeschrankungen?

Einige Falle sind vom Versicherungsschutz ausge-
nommen. Hierzu gehoren beispielsweise:

! Die vereinbarte Versicherungssumme ist
die Maximalentschadigung, die Sie von uns
erhalten.

Wo bin ich versichert?

SP

ILEBPFB_0223_V03

In Europa, sofern |hr Hauptwohnsitz Deutschland ist
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Welche Verpflichtungen habe ich?
$ Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
e  Bitte beantworten Sie unsere Fragen in der Angebotsanfrage vollstandig und wahrheitsgemas.

Werden nach der Antragstellung aber noch vor dem Vertragsbeginn gesundheitliche Veranderungen bei [hrem
Pferd festgestellt, missen Sie uns diese unbedingt mitteilen.

3 Informieren Sie uns, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verandert hat.
e Esist moglich, dass wir Sie auffordern, besondere gefahrdrohende Umstande zu beseitigen.

. Sie sind verpflichtet, einen Schaden abzuwenden bzw. zu mindern, soweit lhnen dies maglich ist. Weiter missen
Sie uns durch wahrheitsgemafBe Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung unterstiitzen.

Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag bezahlen Sie bitte spatestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins - nicht jedoch
vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beitrage zahlen missen, ist in der Beitrags-
Ubersicht genannt, die wir Ihnen mit dem Versicherungsschein geschickt haben. Je nach Vereinbarung zwischen
uns kann das monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich sein. Sie konnen uns den Beitrag tiberweisen
oder uns ermachtigen, den Beitrag von |lhrem Konto einzuziehen.

E Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig bezahlt
wird. Anderenfalls beginnt der Vertrag erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der Vertrag endet nach
Ablauf des im Versicherungsscheins angegebenen Zeitraums, ohne dass dies einer Kiindigung bedarf.

Der Vertrag endet vorzeitig an dem Tag, an dem Sie uns iber den Tod (Leistungsfall), die VerauBerung oder die
dauerhafte Abgabe Ihres versicherten Pferdes informieren.

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie konnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat erstmalig zum Ablauf des ersten Versicherungs-
jahres in Textform kiindigen.

Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres kdnnen Sie den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum
Ablauf jedes weiteren Monats in Textform kiindigen.
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VERSICHERUNGEN Mensch. Tier.Wir.

Pferde-Lebensversicherung

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G. Produkt: premium
Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Uberblick. Es ist daher nicht vollstdndig. Die vollstandigen Informationen und lhren
konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:

e  Angebotsanfrage,

e  Versicherungsschein,

e Allgemeine Bedingungen der Uelzener fir Tier-Lebensversicherungen 2023 (ABTV23),

e Bedingungen der Uelzener fir die Tier-Lebensversicherung Pferd premium (BTLPfP).

Bitte lesen Sie alle Unterlagen durch, damit Sie umfassend informiert sind.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten lhnen eine Pferde-Lebensversicherung an. Diese schiitzt Sie vor den finanziellen Folgen des Verlustes lhres
Pferdes infolge eines Leistungsfalls.

'\ Wasist versichert? Was ist nicht versichert?
J Versicherte Gefahren und Schaden im premi- A Folgende Leistungen sind im premium-Tarif bei-
um-Tarif sind beispielsweise: spielsweise nicht versichert:
\/ Tod oder Nottotung infolge von Krankheit X Dauernde Unbrauchbarkeit als Reit-, Fahr-
oder Unfall und Zuchtpferd (optional einschlieBbar)
V" Tod oder Nottétung infolge von anzeigepflich- X Schlachtung oder Tétung aus wirtschaftli-
tigen Tierseuchen chen Griinden
v Tod oder Nottétung infolge von Alter X Tod oder Nottétung infolge von Mangeln
\/ Tod oder Nottstung infolge von Krank- oder Krankheiten, dle_vor und wahrend dfes
heit oder Unfall wahrend des Transportes Abschlusses der Versicherung bekannt sind
innerhalb Europas (privat und gewerblich) oder vor Ablauf der Wartezeit auftreten

inkl. Transportmittelunfall (kein Luft- oder
Seetransport), wenn der Tod (Verenden, Not-
tétung) durch den Transport verursacht wird

Diebstahl und Raub
Tod oder Nottétung infolge von sogenannten

Pferderippern, Wolfsriss, Brand, Blitzschlag
und Explosion

. = 2
V" Tod oder Nottotung infolge von Trachtigkeit, m Gibtes DeCkunQSbeSChrankungen .

AN

Geburt und Kastration/Sterilisation Einige Falle sind vom Versicherungsschutz ausge-
nommen. Hierzu gehdren beispielsweise:

! Die vereinbarte Versicherungssumme ist
die Maximalentschadigung, die Sie von uns
erhalten.

@ Wo bin ich versichert?

e In Europa, sofern Ihr Hauptwohnsitz Deutschland ist

ILEBPFP_0223_V03 Seite 1 von 2



Welche Verpflichtungen habe ich?
$ Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
e  Bitte beantworten Sie unsere Fragen in der Angebotsanfrage vollstandig und wahrheitsgemas.

Werden nach der Antragstellung aber noch vor dem Vertragsbeginn gesundheitliche Veranderungen bei [hrem
Pferd festgestellt, missen Sie uns diese unbedingt mitteilen.

3 Informieren Sie uns, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verandert hat.
e Esist moglich, dass wir Sie auffordern, besondere gefahrdrohende Umstande zu beseitigen.

. Sie sind verpflichtet, einen Schaden abzuwenden bzw. zu mindern, soweit lhnen dies maglich ist. Weiter missen
Sie uns durch wahrheitsgemafBe Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung unterstiitzen.

Wann und wie zahle ich?

Den ersten Beitrag bezahlen Sie bitte spatestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins - nicht jedoch
vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beitrage zahlen missen, ist in der Beitrags-
Ubersicht genannt, die wir Ihnen mit dem Versicherungsschein geschickt haben. Je nach Vereinbarung zwischen
uns kann das monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich sein. Sie konnen uns den Beitrag tiberweisen
oder uns ermachtigen, den Beitrag von |lhrem Konto einzuziehen.

E Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig bezahlt
wird. Anderenfalls beginnt der Vertrag erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der Vertrag endet nach
Ablauf des im Versicherungsscheins angegebenen Zeitraums, ohne dass dies einer Kiindigung bedarf.

Der Vertrag endet vorzeitig an dem Tag, an dem Sie uns iber den Tod (Leistungsfall), die VerauBerung oder die
dauerhafte Abgabe Ihres versicherten Pferdes informieren.

m Wie kann ich den Vertrag kiindigen?

Sie konnen den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat erstmalig zum Ablauf des ersten Versicherungs-
jahres in Textform kiindigen.

Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres kdnnen Sie den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum
Ablauf jedes weiteren Monats in Textform kiindigen.

ILEBPFP_0223 V03 Seite 2 von 2



	Allgemeine Kundeninformationen (AKi)
	Bedingungen der Uelzener für die Tier-Lebensversicherung Pferd basis (BTLPfB)
	Bedingungen der Uelzener für die Tier-Lebensversicherung Pferd premium (BTLPfP)
	Bedingungen für die Tierlebenversicherung von Pferden (AVP 2019)
	Besondere Bedingungen der Uelzener über zusätzliche Assistance- oder Serviceleistungen (BBTOP2008)
	IPID Pferde-Leben basis
	IPID Pferde-Leben premium

